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H E L M U T M Ü L L E R 

Φυγής ένεκεν* 

ι. 

Ζ . T A S L I K L I O G L U hat jüngst i n seinem <Trakya'da epigrafya arastirmalan (Biga 
yanmadasinda bulunan kitäbelerle birlikte)> I I (1971) betitelten Werk zusammen 
mit zahlreichen teils schon publizierten, teils unveröffentlichen Inschriften1 auf 
S. 204 f. einen Vertrag zwischen den Städten Skepsis und Parion aus der hohen hel­
lenistischen Zeit bekanntgemacht. J E A N N E und Louis R O B E R T haben Bull , épigr. 
1972, 371, i n den sehr fragmentarisch erhaltenen Anfangszeilen der Inschrift Klau­
seln eines Militärhilfeabkommens erkannt; an diese schließen sich Z . 10 ff. Bestim­
mungen über die wechselseitige Verleihung des potentiellen Bürgerrechts (Isopolitie) 
an. Z u den in diesem Zusammenhang vorgesehenen Vergünstigungen zählt die 
Klausel2 ην δε τις χρήματα μεταβάληι φυγής ένεκεν, ατελή είναι ενα ένιαυτόν. T A S L I ­
K L I O G L U gibt dies folgendermaßen wieder: «Fakat, firar dolayisiyle (sürgün yüzün-
den) malini mülkünü mubadele etmisse, bir sene devaminca vergiden muaf tutu-
lacak ve müsabakalarda da.»3 

J E A N N E und Louis R O B E R T übersetzen: «Si quelqu'un transfère de l'argent pour 
cause d'exil, qu ' i l soit exempt de l ' impòt une année», fügen jedoch folgenden Kom­
mentar bei: «il ne semble pas qu'on puisse comprendre autrement» und «la clause 
devra ètte étudiée». 

In der Tat bereitet die Klausel - so verstanden - einer Interpretation beträcht­
liche Schwierigkeiten. Wie vor allem die Papyri lehren, kann μεταβάλλειν in Z u ­
sammenhang mi t dem Übersenden von Geld sehr w o h l <im Girowege Zahlung 
leisten> oder <umbuchen> heißen.4 Die Einschaltung einer oder mehrerer Banken 

* Für förderliche Hinweise und stete Unterstützung bin ich JEANNE und Louis ROBERT 
zu Dank verpflichtet. 

1 Vgl. J. und L. ROBERT, Bull, épigr. 1972, 269. 
2 Ζ. 20-22. 
3 In deutscher Übersetzung: «Aber wenn einer wegen der Flucht (wegen der Verbannung) 

seinen Besitz umgetauscht hat, braucht er ein Jahr lang keine Steuern zu bezahlen.» Für 
Hilfe bei der Übersetzung bin ich meiner Schülerin SERAP BAKIR zu Dank verpflichtet. 

4 FR. PREISIGKE, Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden s. v.; vgl. dens., Fach­
wörter s. v.; Girowesen im griechischen Ägypten, 1910, 203, 234-8; s. auch R. BOGAERT, 
Banques et banquiers dans les cites grecques, 1968, 59, wo eine nähere Untersuchung an­
gekündigt ist. 
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ist allerdings nicht notwendig gefordert; μεταβάλλειν kann auch einfach <übersen-
den> oder <überbringen> meinen. Geht man jedoch von dieser Bedeutung aus, so ist 
nicht ersichtlich, inwiefern die genannte Zahlung einer Besteuerung hätte unter­
worfen sein können. Verbannt werden und in die Verbannung gehen ist ein ein­
maliger A k t , ebenso eine eventuelle Überweisung oder Übersendung von Geld­
mitteln aus diesem Anlaß in eine andere Stadt. Eine zeitliche, auf eine bestimmte 
Dauer ausgerichtete Abgabenbefreiung wäre unsinnig - genau dies aber verfügt 
zweifelsfrei der Vertrag zwischen Skepsis und Parion. 

Wenn also nicht die Übersendung des Geldes von Besteuerung ausgenommen 
worden sein kann, so w i r d man als nächstes an einen Dispens von einer auf Ver­
mögen in Form von Geld lastenden Steuer zu denken haben. Wiederum zeigt der 
Text, daß die erwiesene Vergünstigung eine regelmäßige, ordentliche Besteuerung 
betreffen muß, nicht etwa außerordentliche Abgaben in der A r t einer Eisphora. 
Daß Vermögen i n Form eines Bankdepots oder auch von Bargeld einer direkten 
Besteuerung unterliegen sollte, erscheint jedoch als höchst ungewöhnlich, selbst 
wenn es sich wie in diesem Falle um Besteuerung des Vermögens Fremder handelte. 

Vor allem aber zeugt die gegenseitige Zuerkennung der Isopolitie und mehr noch 
der vorausgehende Militärhilfevertrag von dem Wil len der vertragschließenden 
Parteien zu fürderhin enger politischer Zusammenarbeit. Es ist unter dieser Vor­
aussetzung schlechterdings unvorstellbar, daß i n dem gleichen Vertragswerk bin­
dend festgelegt sein sollte, daß einem aus der politischen Gemeinschaft der einen 
Stadt Verstoßenen nicht nur von der anderen eine Aufenthaltserlaubnis - und das 
heißt der Sache nach (modern gesprochen) politisches Asyl! - zugestanden, sondern 
daß ebendieser Verbannte darüber hinaus noch mi t besonderen Vergünstigungen 
bedacht werden sollte.5 Genau das Gegenteil wäre zu erwarten: ein Verbot näm­
lich, einem von der Partnerstadt aus der Bürgerschaft Ausgestoßenen Zuflucht zu 
gewähren.6 

Nach diesen Überlegungen w i r d es geraten erscheinen, nach einer andersartigen 
Erklärung für die zitierte Klausel des Vertrages zwischen Skepsis und Parion zu 
suchen. 

5 Die vorausgehende Klausel des Isopolitievertrages (Z. 15-20) sieht vor, daß die unter 
normalen Umständen aus der Partnerstadt übergesiedelten Bürger nach Ablauf von 6 Mo­
naten der gleichen Besteuerung unterworfen sein sollen wie die Bürger der eigenen Stadt: 
όσοι δ' αν Σκηψίων οΐκώσιν έμ Παρίωι ή γήι τήι Παριανών εξ μήνας ή πλέον φέρειν 
τέλη ος' αν Παριανοί φέρωσι καΐ αν τις Παριανών ο'ικηι Ιν Σκήψει ή γήι τήι Σκηψίων 
εξ μήνας η πλέον φέρειν τέλη οσα αν καί Σκήψιοι φέρωσι. 

6 Vgl den Vertrag zwischen Keos und Histiaia aus der 1. Hälfte des 4. Jh. (Syll.3 172; 
T O D , Greek Historical Inscriptions I I 141; Staatsverträge I I 287) Ζ. 1 ff.: έάν δέ τις [τώγ 
Κείων — φε]ύγηι ές Ίστίαιαν ή την Ίστι[αιέων χώραν, μή δε]κέσϋω ή πόλις. Es folgt 
ein Isopolitievértrag (vgl. hierzu die fn die Edition Staatsverträge I I 287 aufgenommenen 
Ergänzungen von CHR. D U N A N T und J. THOMOPOULOS, BCH 1954, 319), sowie die Be­
stimmung, daß bei Ein- und Ausfuhr von Gütern die Histiaier den Bürgern von Keos gleich­
gestellt werden sollen und umgekehrt. 
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Dem steht allerdings die Schwierigkeit entgegen, daß die Klausel i n diesem Wor t ­
laut bisher anderweitig nicht belegt ist. Es ist also nicht möglich, zu ihrer Deutung 
Parallelen heranzuziehen, deren Sinn - durch den Zusammenhang erhellt und ge­
sichert - bereits feststünde. Der nachfolgende Versuch muß sich also damit begnü­
gen, Erscheinungen des zwischenstaatlichen Verkehrs i n der griechischen "Welt auf­
zuspüren, die i n gleichem Zusammenhang auftreten (oder auftreten können) und 
sich sprachlich auch mi t ην δε τις χρήματα μεταβάληι φυγής ένεκεν, ατελή είναι ενα 
ένιαυτόν wiedergeben ließen. Soll der vorgeschlagene methodische Weg mi t Erfolg 
beschritten werden, kann freilich eine Vorlage der einzelnen Zeugnisse des Ver­
gleichsmaterials und ihre zusammenfassende Betrachtung nicht umgangen werden. 

2. 

a) Die Evakuierung der Bevölkerung Athens und der Abtransport der beweglichen 
Habe nach Salamis, Aigina und Troizen zählten zu den bekanntesten Ereignissen 
der antiken griechischen Geschichte. Der Vorgang ist vielfach bezeugt: 

I . Herodot 8, 4 1 : Μετά δε τήν απιξιν κήρυγμα έποιήσαντο, 'Αθηναίων τή τις δύνα­
τα ι σφζειν τα τέκνα τε κα ι τους οίκέτας· ένθαΰτα οί μεν πλείστοι ες Τροιζήνα απέστει­
λαν, οι δε ές Αϊγιναν, οι δε ες Σαλαμίνα. "Εσπευσαν δε ταϋτα ύπεκθέσθαι τφ 
χρηστηρίω τε βουλόμενοι ΰπηρετέειν κτλ. 

I I . Herodot 8, 60 (Rede des Themistokles vor der Schlacht bei Salamis): Αΰτις 
δε Σαλαμίς περιγίνεται, ές τήν ήμϊν ΰπέκκειται τέκνα καί γυναίκες. 

I I I . Thukydides 1, 89, 3: 'Αθηναίων δε το κοινόν, επειδή αύτοΐς οί βάρβαροι εκ 
της χώρας άπήλθον, διεκομίζοντο ευθύς δθεν ΰπεξέθεντο παϊδας καί γυναίκας καί 
τήν περιοϋσαν κατασκευήν. 

I V . Plutarch, Themistokles 10, 3: κυρωθέντος δέ τοϋ ψηφίσματος οί πλείστοι των 
'Αθηναίων ύπεξέθεντο γενεάς καί γυναίκας εις Τροιζήνα, φιλοτίμως πάνυ των Τροι-
ζηνίων υποδεχόμενων, καί γαρ τρέφειν έψηφίσαντο δημοσία, δύο δβολοΰς έκάστφ 
δίδοντες, καί της όπώρας λαμβάνειν τους παΐδας έξεΐναι πανταχόθεν, ε τ ι δ* υπέρ 
αυτών διδασκάλοις τελείν μισθούς. 

V. Lysias 2, 33-34: έξέλιπον (seil, οί Αθηναίο ι ) υπέρ της Ελλάδος τήν πόλιν . . .· 
ύπεκθέμενοι δέ παΐδας καί γυναίκας καί μ η τ έ ρ α ς . . . 

V I . Dem <Themistokles>dekret zufolge hätte der zugrundeliegende Beschluß der 
athenischen Volksversammlung den Wort lau t gehabt (Z . 6-11) :7 Άθηναίου[ς δ' 
απ]α[ντας8 καί τους |ένο]υς τους οίκοΰντας Άθήνησ ι [τα τέκ]ν[α καί τάς γυναϊκ]ας 

7 Μ . Η . JAMESON, Hesperia 1960, 199; 1962, 311; MEIGGS-LEWIS, Greek Historical In­
scriptions 23. - Es möge genügen, zu der ad nauseam behandelten Frage nach der Authen­
tizität des Dekrets hier auf die in Anm. 8 genannte Abhandlung von CHR. HABICHT zu 
verweisen. 

8 Nach dem Vorschlag von CHR. HABICHT, Hermes 1961, 1 Anm. 3, übernommen von 
MEIGGS-LEWIS a. O. 
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ε[ϊξ] Τροιζήνα καταθέσθαι τ [ — ] τ ο ΰ άρχηγέτου της χώρας- τ[ούς δε πρεσβύτας κα ι 
τα] κτήματα εις Σαλαμίνα καταθέ[σ]θ[αι]. 

Die Handlungsweise der Athener9 gewinnt durch die mi t ihr verknüpfte welt­
historische Entscheidung i m Sund von Salamis ihre besondere Bedeutung; aus die­
sem Grunde erscheint sie beispiellos und in ihrer A r t einmalig. Dies trifft denn auch 
zu, sofern allein die Tatsache der vollständigen Evakuierung einer Stadt vor dem 
Zugriff des Gegners i n Betracht gezogen w i r d . Bergung von Personen und Sachen 
auf fremdes Staatsgebiet vor einem feindlichen Angriff ist hingegen als solche kei­
neswegs ungewöhnlich. Derartige Maßnahmen wurden zu den verschiedensten Zei­
ten i n den verschiedensten griechischen Gemeinden getroffen.10 

So werden nach dem mißglückten thebanischen Handstreich auf Plataiai (431) 
Frauen, Kinder, Greise und die übrige nicht waffenfähige männliche Bürgerschaft 
nach Athen evakuiert. Die Stadt selbst jedoch soll i m Gegensatz zu Athen i m Jahre 
480 nicht preisgegeben werden. Es ist beabsichtigt, sie als Festung zu halten, u m 
feindliche Belagerungskräfte so lange wie möglich zu binden. Z u diesem Zweck 
bleiben allein 400 Bürger und 80 Athener zurück sowie 110 Frauen, die für die 
Verpflegung der Truppe zu sorgen haben. 

V I I . Thukydides 2, 6 ,4 : μετά ταΰτα οί 'Αθηναίοι στρατεΰσαντες ες Πλάταιαν 
σΐτόν τε έσήγαγον και φρουρούς έγκατέλιπον, των τε ανθρώπων τους αχρειότατους 
ξύν γυναιξί και παισίν έξεκόμισαν. 

V I I I . Thukydides 2 ,78 ,3 : Πλαταιής δέ παϊδας μεν κ α ι γυναίκας και τους 
πρεσβυτάτους τε και πλήθος το άρχεΐον των ανθρώπων πρότερον έκκεκομισμένοι 
ήσαν ες τάς 'Αθήνας, αυτοί δέ έπολιορκοΰντο εγκαταλελειμμένοι τετρακόσιοι, ' Α θ η ­
ναίων δέ ογδοήκοντα, γυναίκες δέ δέκα κα ι εκατόν σιτοποιοί. 

I X . Diodor 12 ,42 ,2 : (die nach Plataiai gelangten Athener) τα λοιπά των από 
της χώρας κατεκόμισαν είς την πόλιν, κ α ι τέκνα κα ι γυναίκας κα ι τον οχλον 
άθροίσαντες έξαπέστειλαν είς τάς 'Αθήνας. 

Χ . Arr ian , Anabasis 1, 9, 5: Ή δέ δή Πλαταιών αλωσις της πόλεως τη σμικρότητι 
των έγκαταληφθέντων, δτι οί πολλοί αυτών διαπεφεύγεσαν πάλαι ές τάς 'Αθήνας, 
ου μέγα πάθημα έγένετο. 

Dasselbe M i t t e l wurde auch sonst i n vergleichbaren Situationen ins Auge gefaßt. 
X I . Thukydides 1, 65, 1. Der Korinther Aristeus schlägt 432 den von Athen 

belagerten Poteidaiern vor, den Einschließungsring zur See zu durchbrechen. N u r 
500 M a n n sollen zur Verteidigung der Stadt zurückgelassen werden, damit der 
vorhandene Getreidevorrat längere Zei t ausreiche. Hieraus w i r d deutlich, daß 

9 Die übrigen Belegstellen sind von JAMESON, Hesperia 1960, 210-13, aus Anlaß der 
Publikation des <Themistokles>dekretes-gesammelt worden. 

10 Vgl. W. DITTENBERGER, OGI 748 Anm. 8: «(res) usitatissima ea quidem apud 
Graecos». P. DUCREY, Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grece antique, 
1968,90 Anm. 4; Y. GARLAN, Recherches de poliorcétique grecque, 1974,50 f. 
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der Vorschlag nicht primär darauf abzielt, eine größtmögliche Zahl von Bürgern 
vor T o d oder drohender Gefangennahme zu erretten. Erstrebt w i r d vielmehr i n 
erster Linie eine Effektivierung der Verteidigung. - Der Plan des Aristeus w i r d 
jedoch abgelehnt. Άριστεύς δε άποτειχισθείσης αυτής (seil, της πόλεως) κα ι ελπίδα 
οΰδεμίαν έχων σωτηρίας . . . ξυνεβοΰλευε μεν πλην πεντακοσίων ανεμον τηρήσασι 
τοις άλλοις έκπλεΰσαι, δπως επί πλέον ό σίτος άντίσχη. 

X I I . Thukydides 2 , 1 4 , 1 . Dem Kriegsplan des Perikles folgend holen die Athener 
i m Jahre 431 Kinder, Frauen, den Hausrat sowie die hölzernen Teile ihrer Be­
hausungen vom Lande in die Stadt. Kleinvieh und Zugvieh w i r d nach Euboia und 
den nahegelegenen Inseln geschafft. O l δε 'Αθηναίοι άκούσαντες (sc. Perikles) 
άνεπείθοντό τε κα ι έσεκομίζοντο εκ τών αγρών παίδας και γυναίκας και την αλλην 
κατασκευήν fj κατ ' οίκον εχρώντο κα ι αυτών τών οικιών καθαιροΰντες τήν ξΰλωσιν 
πρόβατα δε και υποζύγια ες τήν Εΰβοιαν διεπέμψαντο κα ι ες τάς νήσους τάς επι­
κείμενος. 

X I I I . Pseudo-Xenophon, Athenaion Politela 2,16. W o h l den gleichen Vorgang 
meint der oligarchische Schreiber des Pamphlets, wenn er nach der theoretischen 
Behauptung, daß die Machtstellung der attischen Demokratie fast nur noch der 
Insellage der Stadt ermangele, um unbesieglich zu sein, feststellt: επειδή οΰν εξ 
αρχής ουκ ετυχον οίκήσαντες νήσον, νυν τάδε ποιοΰσι- τήν μεν ούσίαν ταΐς νήσοις 
παρατίθενται πιστεύοντες τή αρχή τή κατά θάλατταν, τήν δε Ά τ τ ι κ ή ν γήν περιορώσι 
τεμνομένην, γιγνώσκοντες δτι εί αυτήν έλεήσουσιν ετέρων αγαθών μειζόνων στε-
ρήσονται. Da die Datierung der Schrift jedoch nicht gesichert ist,11 muß dahin­
gestellt bleiben, ob diese Betrachtung die Erfahrungen der spartanischen Einfälle 
in At t ika während des Archidamischen Krieges bereits widerspiegelt. Die von 
G. W . BOWERSOCK wiederaufgenommene Frühdatierung würde bedeuten, daß die 
dargelegten Vorstellungen — als Begründung der perikleischen Strategie - bereits 
ein gutes Jahrzehnt vor Ausbruch des Krieges in Athen Allgemeingut gewesen 
wären.12 

X I V . Thukydides 4 ,123,4 . Dem Beispiel von Skione folgend fällt Mende nach 
Abschluß des Waffenstillstandes von 423 von Athen ab. Brasidas n immt sie freudig 
in seine Bundesgenossenschaft auf, da er der Meinung ist, daß auch die Athener 
die Spondai verletzt hätten. Diese rüsten daraufhin gegen Mende und Skione. 
In Erwartung des athenischen Angriffs evakuiert Brasidas die i n beiden Städten 
wohnenden Frauen und Kinder nach Olynth auf der Chalkidike:1 3 κα ι Βρασίδας 

11 Vgl. G. w". BOWERSOCK, HSPh 71, 1966, 33 ff., und dens. in der Xenophonausgabe 
der Loeb Library Bd. VI I 463 ff.; weiterer Überblick über die Literatur bei Y. GARLAN, Re-
cherches de poliorcétique grecque, 1974, 50 Anm. 5 u. 6. 

12 Zur perikleischen Strategie und ihrer Außergewöhnlichkeit vgl. jetzt GARLAN, Re-
cherches a. O. 44 ff.; zur Begründung durch Ps.-Xenophon ebd. SO. 

13 5,31,1 berichtet Thukydides aus Anlaß der Eroberung Skiones durch die Athener 
von planmäßiger Tötung der wehrfähigen Einwohner und von Versklavung der Kinder 
und Frauen. Die Evakuierung war also nicht vollkommen gewesen. Ob dies so geplant 
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προσδεχόμενος τον επίπλουν αυτών (seil, τών Αθηναίων) ύπεκκομίξει ες "Ολυνθον 
την Χαλκιδικήν παΐδας και γυναίκας τών Σκιωναίων κα ι Μενδαίων, και τών Πελο-
ποννησίων αύτοΐς πεντακόσιους όπλίτας διέπεμψε κ α ι πελταστάς τριακόσιους Χαλ-
κιδέων. 

X V . Thukydides 8, 31,3 . Die Klazomenier haben i m Peloponnesischen Krieg 
Teile ihrer Habe vor der spartanischen Offensive in Ionien (412) auf nahegelegene 
Inseln ausgelagert, wie aus der Tatsache ersichtlich w i r d , daß ein Geschwader der 
Flotte des spartanischen Nauarchen Astyochos diese Güter dort teils vernichten, 
teils als Beutegut abtransportieren kann: αί δε άλλαι νήες (seil, der Flotte des 
Astyochos) κατήραν ες τάς έπικειμένας ταϊς Κλαζομεναϊς νήσους, Μαραθοΰσσαν 
κ α ι Πήλην κα ι Δρυμοΰσσαν.14 κα ι δσα ύπεξέκειτο αυτόθι τών Κλαζομεν'ιων, ημέρας 
έμμείναντες δια τους άνεμους οκτώ τα μέν διήρπασαν κ α ι άνήλωσαν, τα δε έσβαλό-
μενοι απέπλευσαν ες Φώκαιαν κα ι Κΰμην ώς Άστύοχον. 

X V I . Xenophon, He l l . 1,3,2 ff. Als die auf die Seite Spartas übergetretenen 
Kalchedonier i m Jahre 409 die Athener unter Alkibiades heranrücken sehen, brin­
gen sie ihre sämtlichen Viehherden bei den benachbarten thrakischen Bithynern 
i n Sicherheit. Alkibiades jedoch gelingt es, die Bithyner durch die Drohung, sie i m 
Weigerungsfalle mi t Krieg zu überziehen, zur Auslieferung des Besitzes der Kalche­
donier zu bewegen: οί δε Καλχηδόνιοι προσιόντας αίσθόμενοι τους 'Αθηναίους, την 
λείαν άπασαν κατέθεντο εις τους Βιθυνούς Θράκας, άστυγείτονας οντάς. 'Αλκιβιάδης 
δέ . . . έλθών είς τους Βιθυνούς άπήτει τα τών Καλχηδονίων χρήματα- εί δε μη, 
πολεμήσειν εφη αύτοϊς. οί δέ άπέδοσαν. 'Αλκιβιάδης δ' έπεί ήκεν είς τό στρατόπεδον 
την τε λείαν έχων καί πίστεις πεποιημένος, άπετε'ιχιζε την Καλχηδόνα. 

X V I I . Bei Plutarch, Alkibiades 29 ,6 w i r d derselbe mißglückte Versuch der 
Kalchedonier, ihren Besitz an Vieh auf dem Boden eines benachbarten und be­
freundeten Staates in Sicherheit zu bringen, mi t den Worten dargestellt: Χαλκη-
δονίοις δ' άφεστώσι καί δεδεγμένοις φρουράν καί άρμοστήν Λακεδαιμονίων ώρμη-
μένος (seil. Αλκιβιάδης) πολεμεΐν, άκουσας δ' δτ ι την λείαν άπασαν εκ της χώρας 
συναγαγόντες είς Βιθυνούς ύπεκτίθενται16 φίλους δντας, ήκεν επί τους δρους άγων 
το στράτευμα, καί κήρυκα πέμψας ένεκάλει τοις Βιθυνοίς. οί δέ δείσαντες τήν τε 
λείαν άπέδοσαν αύτφ καί φιλίαν ώμολόγησαν. 

X V I I I . Diodor 1 3 , 9 1 , 1 . Die Eroberung von Akragas durch die Karthager (406) 
versetzt die Bewohner Siziliens in einen solchen Schrecken, daß die einen i n Syrakus 
Zuflucht suchen, die anderen Kinder, Frauen und den übrigen Besitz nach Italien 
in Sicherheit bringen: της δέ περί τον 'Ακράγαντα συμφοράς διαγγελθείσης τοσούτος 

gewesen war oder ob die Rettungsaktion nur nicht vor dem Eintreffen des athenischen 
Belagerungsheeres abgeschlossen werden konnte, ist nicht zu entscheiden, vgl. GOMME, 
Commentary ad 11. 

14 Die Insel wurde von Cn. Manlius Vulso und der römischen Senatskommission nach 
dem Frieden von Apameia (188) den Klazomeniern zugeschlagen, Pol. 21,46,5; Livius 
38,39,9. 

15 εκτίθενται in Codex Y. 
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τήν νήσον κατέσχε φόβος, ώστε των Σικελιωτών τους μεν εις Συρακούσας 
μεθίστασθαι, τους δέ εις την Ίταλ ίαν τέκνα κα ι γυναίκας κα ι την άλλην κτήσιν 
άποσκευάζεσθαι. 

X I X . Lykurg, Gegen Leokrates. Leokrates hat auf die Nachricht der Niederlage 
von Chaironeia h in Athen fluchtartig verlassen, sich selbst, seine Maitresse und 
seine Habe i m Ausland in Sicherheit gebracht. 25: Ου γαρ έξήρκεσε το σώμα το 
έαυτοΰ κα ι τα χρήματα μόνον ΰπεκθέσθαι, άλλα καί τα ίερά τα πατρφα. Dies hat 
er getan ουδέ την έπωνυμίαν τών πατρφων ιερών φοβηθείς, δτι εκ της πατρίδος 
αυτά κινήσας συμφεύγειν αύτφ. Dies ist jedoch für Lykurg nichts anderes als 
schmählicher Hochverrat; wie ein roter Faden durchzieht seine Argumentation 
die Gleichsetzung von φυγή/φεύγειν und προδοσία: die φυγή des Leokrates sei 
Desertion vor dem Feinde gewesen. U m ebendiese Anschauung auch juristisch 
zu untermauern, weist Lykurg auf Urteile hin, die das V o l k i n analogen Fällen 
getroffen habe, so etwa in dem von ihm selbst geführten Prozeß gegen Autolykos. 
53: 'Αλλά μήν Αύτολύκου γέ ύμεΐς κατεψηφίσασθε, μείναντος μέν αΰτοΰ έν τοις 
κινδύνοις, έ'χοντος δ5 αίτίαν τους υίεϊς καί τήν γυναίκα ύπεκθέσθαι, καί έ τ ι -
μωρήσασθε. καίτοι ε ι τους άχρηστους είς τον πόλεμον ύπεκθέσθαι αίτίαν έχοντα έ τ ι -
μωρήσασθε, τ ί δει πάσχειν δστις όνήρ ών ουκ άπέδωκε τα τροφεία τη πατρίδι; 
I m Gegensatz zu Leokrates war also Autolykos selbst i n Athen zurückgeblie­
ben, nur seine Familie hatte er auswärts i n Sicherheit gebracht. Aber selbst das 
galt der von Lykurg genährten patriotischen Hysterie nach Chaironeia als Hoch­
verrat und deshalb todeswürdig.16 Die Folge davon war: ετ ι δέ ό δήμος δεινόν 
ήγησάμενος το γιγνόμενον, έψηφίσατο ενόχους είναι τή προδοσία τους φεύγοντας 
τον υπέρ της πατρίδος κίνδυνον, άξιους είναι νομίζων της εσχάτης τιμωρίας.17 

X X . Diodor 17 ,41,1-2 . Die unerwarteten Fortschritte von Alexanders Damm­
bau veranlassen die Tyrier zu dem Versuch, Kinder, Frauen und Greise aus der 
belagerten Stadt zu evakuieren und nach Karthago zu überführen (322): μετά δέ 
ταΰτα παραδόξως τοΰ χώματος αύξομένου τέκνα μέν καί γυναίκας καί τους 
γεγηρακότας είς Καρχηδόνα διακομίζειν έψηφίσαντο . . . τέλος δέ τών τέκνων καί 
γυναικών μέρος μέν έφθασαν ΰπεκθέμενοι προς τους Καρχηδονίους. 

18 Lykurgs politische Absicht bei diesen Prozessen ist es, vermittels abschreckender Bei­
spiele auch nach dem müitärischen Debakel Philipp gegenüber Athens Verteidigungsbereit­
schaft aufrechtzuerhalten uhd zu stärken (vgl. 5-10). Um dies zu erreichen, muß seiner 
Meinung nach die Bürgerschaft von allen unzuverlässigen Elementen gereinigt und frei­
gehalten werden, was unter anderem aus 145 hinreichend klar hervorgeht: «Wenn ihr 
Leokrates freisprechen solltet, έξουσ'ιαν άρα δώσετε τώ βουλομένω καί λόγω καί έργω 
τον δήμον καί υμάς κακώς ποιεϊν, ού γαρ μόνον νυν οι φεύγοντες κατέρχονται, δταν ό 
έγκαταλιπών τήν πόλιν, καί φυγήν αυτός εαυτοί καταγνούς . . . έν τή χώρα καί έν τή 
πόλει άναστρέφηται, άλλα καί ό μηλόβοτον τήν Άττ ικήν άνεΐναι φανερφ τή ψήφω κατα-
ψηφισάμενος, ούτος έν ταύτη τή χώρα σύνοικος υμών γεγένηται, hierzu auch 142. 

17 Vgl. die Zusammenfassung in der ύπόθεσις der Rede: Μετά τα έν Χαιρώνεια δεινά 
ψήφισμα ποιεί ό τών 'Αθηναίων δήμος, ώστε μήτε τινά έ"ξω γενέσθαι της πόλεως, μήτε 
μήν έκθέσθ-αι παίδας καί γυναίκας. 
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X X I . Aeneas Tacticus 10 ,1-2 empfiehlt grundsätzlich, vor einer zu erwartenden 
Belagerung Vieh und Sklaven bei Nachbarn, d. h . befreundeten Nachbarstaaten, 
in Sicherheit zu bringen, da sie nicht i n der Stadt selbst untergebracht werden 
könnten. Die Habe derjenigen Bürger, die selbst nicht über die notwendigen 
Beziehungen zu Bürgern der Nachbarstaaten verfügen, sollen die Beamten von 
Staats wegen i m benachbarten Ausland zur Verwahrung bringen und zusätzlich 
durch entsprechende diplomatische Demarchen dafür Sorge tragen, daß das in 
Sicherheit Gebrachte auch keinen Schaden nehme. Δει δε και τάδε παρηγγέλθαι 
τών πολιτών τοις κεκτημένοι; ζεύγη ή άνδράποδα ύπεκτίθεσϋαι εις τους προσοίκους, 
ώς ουκ είσαξόντων εις την πόλιν. Οϊς δ' αν μη ύπάρξτ) ξένια παρ' ους θήσονται, 
[προς] τους άρχοντας δημοσία παρατίθεσθαι τοις προσοίκοις, παρασκευάζοντας 
δι ' ών σωθήσεται τα ύπεκτιΦέμενα.18 

b) Nachdem durch die Aussage des Aeneas erwiesen ist, daß die Auslagerung 
von Personen und Sachen zu den üblichen Schutzmaßnahmen bei Ausbruch eines 
Krieges zählte, erscheint es beinahe als selbstverständlich, daß auch eine Anzahl 
inschriftlicher Belege von diesem Verfahren zeugt. 

X X I I . O G I 748, Z . 8 ff. Unter den Verdiensten, die sich Philetairos u m die Stadt 
Kyzikos erworben hat, w i r d gerühmt, daß er i m Jahre 27919 Abgabenfreiheit ge­
währt habe für die Herde und das übrige, was die Kyzikener aus ihrem mi t Krieg 
überzogenen Terr i tor ium i n den Herrschaftsbereich des Philetairos weggeschafft 
hatten, sowie auch bei ihrer Rückkehr für die Rinder, die sie während ihres 
Aufenthaltes auf dem Gebiet des befreundeten Machthabers dazuerworben hatten: 
Έπί Βουφαντίδου, πολεμηθείσης της χώρας, άτέλειαν της λείας κα ι τών λοιπών 
ών άπεσκεύασαν κα ι βοών ών άγοράσαντες εκ της αυτοί) έξηγάγοντο. 

X X I I I . J. P O U I L L O U X , La forteresse de Rhamnonte nr. 15 (S. 129ff.); ders., 
Choix d'inscriptions grecques nr. 19; L . M O R E T T I , Iscrizioni storiche ellenistiche 
I nr. 25 Ζ . 17 ff. Der früher i n Rhamnus, Eleusis und Panakton stationierte D i -
kaiarchos hat auch dann noch dem V o l k von Athen seine Hingabe bewiesen, als 
er von Demetrios I I . zum Befehlshaber der Zitadelle von Eretria ernannt worden 
war, indem er nämlich denjenigen Athenern Schutz bot, die ihr Vieh des Krieges 
wegen auf Euboia in Sicherheit gebracht hatten20 und ihnen zudem stets i n allen 

18 Vgl. A . - M . BON in der Budé-Edition S. 121 zu p. 16 Anm. 1. Ihre Erklärung von 
δημόσιο:: «si ces voisins se montrent loyaux,ils sont apparemment soit remboursés (δημοσίςι 
peut l'impliquer), soit recompenses par des décrets honorifiques comme les proxènes», 
ist mir jedoch unverständlich. Dies kann wohl fallweise beides geschehen, doch sagt der 
Text des Aeneas, wie auch A. -M. BONS eigene Übersetzung nachweist, hierüber gar nichts. 

19 Nach der Datierung W. DITTENBERGERS, OGI a. O. Anm. 7, die M . LAUNEY, REA 
1944, 228 ff., gegen die Angriffe W. W. TARNS, JHS 1926, 156 Anm. 9, und M . SEGRES, 
Athenaeum 1930, 488 und 1934, 437-Anm. 2, erfolgreich verteidigt hat; vgl. auch L. RO­
BERT, Hellénicà II55 Anm. 9. 

20 Zu den Umständen, die zu dieser Evakuierung geführt haben, vgl. P. ROUSSEL, 
BCH 1930, 277. Zur Bergung von Gütern aus Attika nach Euboia vgl. insbesondere X I I . 
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ihren Nöten hilfreich zur Seite stand (ca. 235): και νϋν τεταγμένος (seil. Δικαίαρχος) 
feto τοΰ βασιλέως Δημητρίου εν τεΐ ακραι τεΐ Έρετριέων διατελεί εΰνους ών τώι 
δήμωι τώι 'Αθηναίων και κοινεϊ πδσιν κα ι ίδίαι τοις ΰπεκτεθημένοις τα βοσκήματα 
δια τον πόλεμον διασώιζων κα ι βοηθών εις δ αν αύτ[όν] τις παρακαλεί. 

X X I V . Syll.3 741; W E L L E S , Royal Correspondence i n the Hellenistic Period 
nr. 73-74. In seinen <Steckbriefen> gegen Chairemon von Nysa gibt Mithridates V I . 
kund, daß der Gesuchte auf die Nachricht von seinem, des pontischen Königs, 
Anrücken geflüchtet sei, seine Söhne aber sowie die entkommenen Römer auf 
Rhodos in Sicherheit gebracht habe. "WELLES 73 Ζ . 6ff.: νϋν τε τή[ν] έ[μή]ν 
παρουσίαν έπιγνούς (seil. Χαιρήμων) τους [τε υί]ούς Πυθόδω[ρ]ον κα ι Πυθίων[α] 
έξέθετο και αύ[τός πέ]φευγεν. 74 Ζ . 2ff.: Χαιρήμω[ν] . . . τους δι[αφυ]γόντας 
'Ρωμαίων σύν τοις παισίν είς την Έοδ[ίων έξέ]θετο πόλιν. 

X X V . I G I X 2 1 fase. 3 nr. 719. I n dem sehr fragmentarisch erhaltenen Dekret 
einer unbekannten Stadt ist Z . I f . zu lesen: [ - την πόλι]ν την των Χαλειέων 
μεθειστανομ[-21 — Γναϊος Πονπ]ήϊος Μάγνος άπό τοΰ τόπου μεθισταν—. Über 
die Rückführung der fraglichen Güter und/oder Personen22 berichtete Z . 6: επί 
δέ των άνακομισθέ<ν)των θ — Ρ Es scheint sicher, daß Chaleion24 ihnen Aufnahme 
gewährt hatte; welche Rolle hierbei Pompeius gespielt hat, läßt sich mi t Hilfe der 
erhaltenen Reste der Inschrift nicht mehr näher bestimmen. M a n kann allenfalls 
annehmen, daß die Auslagerung auf seine Initiative zurückging25 und w o h l i n die 
Zeit des Seeräuberkrieges gehört.26 

c) Die Möglichkeit, i m Kriegsfalle bewegliche Habe auf das Terr i tor ium eines 
befreundeten Staates zu verlagern, suchen sich Staaten der griechischen Welt auch 
durch Verträge vorsorglich zu sichern. 

X X V I . Syll.3 229; Staatsverträge I I 322; Inschriften von Erythrai und Klazomenai 
I 9. I n dem Vertrag zwischen Hermias von Atarneus und Erythrai aus den Jahren 
zwischen 350 und 342 ist Z . I f f . festgelegt: [ — α δέ Έρυθραϊοι έκτίθωνται είς]2 7 

την χώραν την [Έ]ρμ[ί]ου κ[αί των έτ]αίρων πολέμου ένεκεν, εί[ναι άτέ]λεα πάντα 

21 Vgl. den von G. KLAFFENBACH nicht in den Text der IG aufgenommenen Ergänzungs­
vorschlag L. LERATS in: Les Locriens de l'Ouest, 1952, I 204: [- τα εις την πόλι]ν την 
των Χαλειέων μεθειστονό|ΐ[ενα - ] . 

22 Vgl. LERAT a. 0.1204, II107 f. 
23 Vgl. G. KLAFFENBACH, der im Kommentar seiner Edition, IG a. O., als Ergänzung 

θ[υμιατηρίων] vorschlägt. 
24 Zur Identifikation des Ortes durch diese Inschrift vgl. LERAT a. Ο. Ι 198 ff., bes. 

203-205. 
23 LERAT a. 0.1204, II107. 
2e KLAFFENBACH, IG a. O.; LERAT a. O. I I 108 zögert zwischen dem Seeräuberkrieg und 

dem Aufenthalt des Pompeius in Griechenland während des Bürgerkriegs mit Cäsar. 
27 So H . ENGELMANN - R. MERKELBACH in ihrer Ausgabe, Inschr. Erythrai a. O., an 

Stelle von [- εάν δέ ΈρυΦραϊοι εκτιμώνται τ ι είς], einem von DITTENBERGER und den 
Folgenden übernommenen Vorschlag WADDINGTONS im Kommentar zu L E BAS-WADDING-
TON 1536 a. 
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και τα εκ τούτων γενόμεν]α, πλην δς' αν τις άποδώται· [των δε πρίηθέντων τελείτω 
πεντηκ[οστήν έ]πειδάν δε ειρήνη γένηται, [άπάγεσ]§αι εν τριήποντα ήμέραις· [εάν 
δέ μ]ή άπάγηται, τελείτω τα τέλ[η· έκτίθ]εσθαι δέ έπαγγείλαντος δ[ικαίως]- είναι 
δε κα ι Έρμία ι και το[ΐς έταί]ροις, εάν βούλωνται έκτ[ίθεσθα]ι, κατά ταύτα. In der 
Übersetzung von E N G E L M A N N - M E R K E L B A C H : «[Was an Vieh die Erythräer in 
Sicherheit bringen] ins Gebiet des Hermias und seiner Genossen wegen eines Krie­
ges, das soll alles frei von Abgaben sein, und auch was davon geboren w i r d , außer 
dem, was verkauft w i r d ; von dem Verkauften soll eine Abgabe von 2 Prozent 
bezahlt werden. Wenn aber wieder Frieden ist, soll es innerhalb von 30 Tagen 
wieder weggetrieben werden. Wer es nicht wegtreibt, soll die (regulären) Abgaben 
bezahlen. Wenn aber (Vieh) in Sicherheit gebracht w i r d , soll dies ordnungsgemäß 
vorher angekündigt werden. Es soll aber auch dem Hermias und seinen Genossen 
freistehen, etwas in Sicherheit zu bringen, wenn sie es wollen, unter denselben 
Bedingungen.»28 Die anschließende Bestimmung über die zu erfolgende Eides­
leistung der Erythraier sowie des Hermias und seiner Hetairoi weist den Vertrag 
als ein Schutz- und Trutzbündnis des üblichen Formulars aus.29 

X X V I I . I G I X 1, 98. Zollfreiheit bei Ein- und Ausfuhr von Gütern, die in Sicher­
heit gebracht werden sollen, geloben sich in einem fragmentarisch erhaltenen 
Symmachievertrag30 unsicheren Datums31 die Bünde der Phoker und der Boioter. 
Dies geht mi t Sicherheit aus den ersten Zeilen des Bruchstücks hervor: [ - εάν δέ 
τ ι ΰπεκ]τίθεσθαι βο[ύλω]ν[τ]α[ι Βοιωτοί εις την Φωκίδα ή Φωκεΐς εις Βοι]ω[τ]ίαν, 
άτέλειαν είναι αύτοΐς εί[σάγουσί τε και εάν πάλιν έ]ξάγωνται. Die Edit ion D I T T E N -
BERGERS fährt fort : (3) εν δέ τ ή ι χώραι διδόναι τ [ά τέλη - (4) - ]ναιτο δίκαιον 
διδόναι αυτούς και λ[αμβάνειν — (5) — εάν δέ τις] γίνηται άπο των ύπεκτιθεμένων 
κα[ρπός, ατελή είναι (6) παντός τέλους π]αρ' έκατέροις· υπέρ δέ των άλλων 
άπάντ[ων τα νόμι(7)μα τέλη λαμβάνειν Βοιωτούς κα ι Φωκεϊς παρ' άλλή[λων—]. 
Η . G. L O L L I N G hatte den Sinn der Anfangsklausel und die zugrundeliegende 

28 ENGELMANN-MERKELBACH haben a. O. 60 bereits die oben unter X X I aufgeführte 
Passage des Aeneas Tacticus zum Vergleich herangezogen. 

29 Z. 14ff.: βοηθήσω . . . καί κατά γήν [και κατ]α θάλασσαν παντί σθένει κ[ατά το 
δ]υνατόν, και τα άλλα έπιτελ[έω κατά τ]α ώμολογημένα. Vgl. Ζ. 24 ff. 

30 Vgl. Z. 20 [τή]ν συμμαχίαν. 
31 Vorgeschlagen wurden bereits 2. Hälfte 3. Jh., Ende 3. Jh., Anfang 2. Jh., vgl. hierzu 

die bei P. ROESCH, Thespies et la confederation béotienne, 1965, 106 Anm. 1 und 130 
Anm. 2, aufgeführte neuere Literatur. ROESCH selbst scheint sich a. O. 30 für die erst­
genannte Datierung entscheiden zu wollen. - W. SCHÖNFELDER, Die städtischen und Bun­
desbeamten des griech. Festlandes . . . , 1917, hat versucht, die Hauptschwierigkeit zu 
beseitigen, die, einer sicheren Datierung im Wege steht, nämlich die Nennung eines 
Strategenkollegiums, nicht eines einzelnen Strategen, als Vorstand des phokischen Bundes. 
Dieser Versuch hat als völlig verfehlt zu gelten. Absurd ist bereits seine Erklärung, der 
Plural in Z. 13 ergebe sich zwanglos daraus, daß die dort vorgeschriebene Eidesleistung 
jährlich zu erfolgen habe. Schlagend widerlegt wird sie jedoch durch Z. 19 f.: [το]ΰς δέ 
Βοιωτάρχας και τους στρατηγούς άνα[γράψαι τή]ν συμμαχίαν εις στήλην και άναθείναι 
έκατέρους κτλ. 
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Institution in seiner Erstpublikation der Inschrift32 richtig erkannt und zusammen 
mit den auf dem Stein folgenden Resten mi t den Verträgen X X V I I und X X X I , 
den Berichten X V I und X V I I , sowie mi t dem Zeugnis des Aeneas (XXI) i n Verbin­
dung gebracht. L O L L I N G selbst hatte sich auf einige wenige Ergänzungen beschränkt 
und an ihrer Stelle eine Übersetzung des Textes vorgelegt. Entgegen seiner ausge­
sprochenen Absicht33 hält sie sich jedoch die schwierigen Zeilen 3-7 betreffend nur 
sehr vage an die erkennbaren Reste des Textes, sie gleicht vielmehr eher einer 
deutschen Wiedergabe der entsprechenden Klauseln des Vertrages zwischen Hiera-
pytna und Priansos (unten X X X I ) . 3 4 Diese Umschreibung L O L L I N G S hat dann D I T -
TENBERGER offensichtlich in die oben abgedruckten Ergänzungen des Textes um­
geformt.85 

Diese sind jedoch in einigen Punkten anstößig. Z . 3: εν δε τ ή ι χώροα διδόναι 
τ [α τέλη - ] , schließt zwar eng an die vorangehende Ateliebestimmung an, doch 
würde man an Stelle von διδόναι άποδιδόναι, φέρειν, τελεϊν oder ähnliches erwar­
ten;80 ganz ausgeschlossen scheint Z . 6—7: υπέρ δέ τών άλλων άπάντ[ων τα νόμιμα 

32 M D A I (Α) 3,1878,19-27. 
33 Α. Ο. 22: «Es würde nicht eben schwer sein die offen gelassenen Lücken auszufüllen, 

ich sehe aber davon ab ein solches Spiel mit Möglichkeiten zu treiben und lasse der Kürze 
wegen den Text der Übersetzung folgen, in welchem das vom Sinne Geforderte eingeklam­
mert ist. Nach dem, was oben über solche Verträge im Allgemeinen bemerkt ist, kann man 
urteilen, ob die Reihenfolge der Bestimmungen des Vertrags nach Anleitung des Gegebenen 
im Wesentlichen richtig wiedergegeben ist.» 

34 A. 0.23: <«wenn sie aber vom Deponirten im Lande (des Andern) verkaufen, so 
sollen sie den gebührenden Zoll (nach) bezahlen, wie es die einheimischen Gesetze vor­
schreiben (d.h. nach dem darauf stehenden Procentsatz).> Das Folgende ist weniger klar, 
man erwartet etwa: <Diese Bestimmungen gelten für das Deponirte und was daraus her­
vorgeht (in der Hermiasinschrift τα εκ τούτων γενόμενα, in der kretischen οι καρποί, der 
junge Nachwuchs).) Fragmentarisch ist das in Z. 6-7 Enthaltene: <Für alles Andere ... 
sollen die Boioter und Phoker voneinander . . . erhalten.)» 

35 Besonders für Z. 4-7 trifft daher DITTENBERGERS eigene Aussage nur sehr bedingt 
zu: «In restituendis tituli verbis haud raro aut plura aut alia ac Lollingius supplenda 
existimavi, quae singilatim enumerare supervacaneum est.» 

36 Als einziges deutliches Beispiel für διδόναι τα τέλη liegt mir der erste Brief Hadrians 
an die Stadt Stratonikeia im Kaikostal vor (Syll.3 837, Neuedition aller drei Briefe durch 
J. und L. ROBERT, Hellénica V I 80-84, zur Geschichte der Stadt vgl. L. ROBERT, Villes 
d'Asie Mineure2, 43-70 und 261-272). Der Kaiser verfügt Z. 9 f.: τά τε οΐν τέλη τα έ[κ] 
της χώρας δ'ιδωμι ύμεϊν, d. h. er gesteht den Stratonikensern das Recht zu, in eigener Re­
gie und zum eigenen Nutzen die Steuern des ihr bei ihrer Neugründung als Hadrianopolis-
Stratonikeia aus dem ager vectigalis zugewiesenen Territoriums zu erheben (vgl. L. ROBERT, 

Villes2 a. O. 65, 66, und die bei J. und L. ROBERT, Hellénica VI 83 f., genannte Litera­
tur). - Aus dem Bereich kaiserzeitlich-römischer Kanzleien stammt auch der zweite Beleg, 
OGI 484 (kaiserliche Entscheidung über Klagen betreffend den von den Pächtern der per-
gamenischen Monopolbank getriebenen Amtsmißbrauch; zur Interpretation vgl. zuletzt 
R. BOGAERT, Banques et banquiers dans les cités greques, 1968, 231-234) Z. 61: -ως 
δ'ιδοσθαι τέλος, αλλ1 έάν λ -. Der fast völlig zerstörte Zusammenhang verdunkelt die Be­
deutung. Wenig zuvor (Z. 58) war bereits von Steuer- oder Zolleinnehmern die Rede: 



140 Helmut Müller 

τέλη λ]αμβάνειν . . . παρ' άλλή[λων], zweifelhaft ist auch die Atelie [παντός τέλους 
π[αρ' εκατέροις i n Z . 5-6, kurz: anfechtbar erscheinen alle die Vorschriften, die 
sich über die Eingangsbestimmung hinaus nach Meinung der genannten Gelehrten 
mi t Fragen der Besteuerung beschäftigen sollten. 

Der Schlüssel zum Verständnis des inkriminierten Passus scheint mi r i n Z . 4 zu 
liegen, wo ich - ναι το δίκαιον διδόναι αυτούς κα ι λ[αμβάνειν] zu schreiben vor­
schlage.37 Diese Formulierung entspricht aber in hellenistischer Zei t dem geläufigen 
δίκην (od. δίκας) διδόναι καΐ λαμβάνειν.88 Sie ist bezeugt in der Abmachung über 
die Asylie zwischen Aitol ien und Mi le t , Staatsverträge I I I 564b Z . 19: [ - το] 8 9 

δίκαιον κα ι διδότω κα ι λαμβανέτω. Dies hilft allerdings noch nicht weiter. Deutlicher 
ist hingegen der Wort laut i m Vertrag zwischen Ephesos und Sardeis, O G I 437 Z . 
59ff.: εάν δε τις συλη[&]ήι ή ά δ ι κ η ^ ή ι Σαρδιανών η Έφ]εσίων υπό τοϋ μη δντος 
μήτε Σαρδιανοΰ μήτε Έφεσίου, έξέστω(ι) τωι Έφ[εσίωι εν Σάρδεσι κ]αί τώι Σαρ-
διανώι εν Έφέσωι το δίκαιον λαμβάνειν κατά τους της πόλ[εως νόμους εν ή ι α]ν 
ληφθήι ό άδικήσας.40 Wenn eine der vertragschließenden Städte sich ein Unrecht 

καΐ οίς αν αλλ[οις] τελώναις έφε[δρεύοντας εγνωμεν ποιε]ϊσ&αι την ένεχυρασίαν. Τ. R. S. 
BROUGHTON übersetzt in T. FRANK (ed.), Economic Survey . . . IV 895: «the other collectors 
from whom we have learned that they lie in wait and from whom they exact sureties». 
Es scheint, als berechtige dieser Hinweis zu der Annahme, daß auch hier die Vergabe 
von Steuern (an die Pächter) gemeint war, nicht jedoch ihre Entrichtung. 

37 So hatte auch schon LOLLING, MDAI(A) a. O. 22, getrennt: Ihm war P. PARIS, Élatée, 
la ville et le tempie d'Athéna Cranaia, 1891, 245, gefolgt, worauf mich L. ROBERT hinweist. 

88 Vgl. z.B. Her.5,81,1: Αίγινήται Έπιδαυρίων ήκουον τά τε άλλα καί δίκας δια-
βαίνοντες ές Έπίδαυρον έδίδοσάν τε καί έλάμβανον παρ' αλλήλων οι Αίγινήται (zur Inter­
pretation vgl. PH. GAUTHIER, Symbola, 1972, 349f.); Κ. DAVARAS, AD 18 A, 1963, 145; 
vgl. J. und L. ROBERT, Bull, épigr. 1966, 355, Vertrag zwischen Gortyn und Kaudos 
Ζ. 6-9: δίκας δε δίδομεν [προς αλλήλους κατά τα σύμβολα τα δντα, κ]ατά τα αυτά 
δε καί λαμ[βάνομεν (λαμ[βάνειν] ROBB.) - δί]κην δε μη έξέστω Κ Α [ — δούναι vel λαμ­
βάνειν vel είσάγειν Γορτυ]νίωι. - An Stelle von λαμβάνειν kann vor allem in Athen auch 
δέχεσϋαι stehen, F. SOKOLOWSKI, Lois sacrées . . . suppl. 3 Ζ. Α 48ff.; Staatsverträge 
I I 169; IG Ρ 113 Ζ. Β 23 f.; IG I 2 126 = MEIGGS-LEWIS 94 Z . 17 f.; περί των εγκλημάτων, 
α αν γίνηται πρ0ς αλλήλους, διδόναι καί δέχεσΦαι τας δίκας κατά τάς συμβολάς τάς 
δσας; zur Verdeutlichung des Wortsinns sei noch als literarisches Zeugnis Thuk. 1,140,2 
vorgefühlt: Λακεδαιμόνιοι δε πρότερόν τε δήλοι ήσαν έπιβουλεΰοντες ήμϊν καί νΰν ούχ 
ήκιστα· είρημένον γαρ δίκας μεν τών διαφόρων άλλήλοις διδόναι καί δέχεσ#αι, εχειν 
δέ έκατέρους δ ίχομεν, οΰτε αυτοί δίκας πω ητησαν οΰτε ημών διδόντων δέχονται, 
βούλονται δέ πολεμώ μάλλον ή λόγοις τα εγκλήματα διαλύεσΦαι. Ιιαρέσται schreibt der 
Vertrag zwischen den Lokrern und den Kolonen von Naupaktos (MEIGGS-LEWIS 20 Z. 
32f.). Nur über'die Frage des δίκας διδόναι geht es Staatsverträge I I 324 Ζ. Α 15, von 
δίκας λαμβάνειν allein spricht Ps.-Demosthenes, Über Halonnesos (7) 13. 

39 Von mir ergänzt. Zum Charakter der Urkunde PH. GAUTHIER, Symbola, 1972, 263 ff. 
40 Vgl. GAUTHIER a. 0.182; er übersetzt Anm. 28: wenn der Schuldige weder Ephesier 

noch Bürger von Sardis ist, «il sera possible à l'Éphésien de recevoir justice à Sardes, de 
méme qu'au Sardien à Éphèse, selon les lois de la cité dans laquelle aura été saisi l'auteur 
du délit». 
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zuschulden kommen läßt, ist wie folgt zu verfahren:41 όπότερος δ' αν των δήμων 
ύπεναντίον [πράσσηι τ] i v i τών εν τήιδε τ ή ι συν&ήκηι κατακεχωρισμένων, είναι 
το δίκαιον λαβείν τώι άδι[κουμένωι] επί της λαχούσης πόλεως εξ ά>ν αν κατά κοινον 
ελωνται πόλεων, γενομένου κλήρου άπό [της μεσ] ιτευούσης τάς συνθήκας πόλεως. 
Polybios beschreibt 32, 7, 3, wie die zu achaiischen Bürgern gewordenen Delier 
versuchen, auf Grundlage des zwischen Achaia und Athen bestehenden σύμβολον 
Prozesse in Athen anzustrengen:42 μεταστάντες εις Άχα ίαν οί Δήλιοι κα ι πολιτο-
γραφηΦέντες έβούλοντο το δίκαιον έκλαβεϊν παρά τών 'Αθηναίων κατά το προς 
τους 'Αχαιούς σύμβολον. Klagen zuzulassen und sie gerichtlich durchzuführen, ver­
sprechen sich die Hierapytnier und die kretischen Arkader Inscr. Cret. I I I , I I I 5 
Z . 18f.: το δίκαιον δωσώ κ α ι έμμενώ εν τοις συγκειμένοις. 

Ich möchte daher folgenden Ergänzungsvorschlag für die Zeilen 3-7 von IG I X 
1, 98 vorlegen: έν δε τ ή ι χώραι διδόναι τ [ - | - ] ν α ι το δίκαιον διδόναι αυτούς και 
λ[αμβάνειν — | εάν δε τις] γ ίνηται άπό τών ύπεκτιθεμένων κα[- 4 3 | — π]αρ' έκατέροις· 
υπέρ δέ τών άλλων άπάντ[ων το δίκαιον διδόναι |κα ] ί λαμβάνειν Βοιωτούς καί Φω-
κεϊς παρ' άλλή[λων — ] . 

Darüber hinausgehende Ergänzungen gestatten m. E. die greifbaren Parallelen 
nicht. M a n kann also nur festhalten, daß nach der Gewährung zollfreier Ein- und 
Ausfuhr von zu bergenden Gütern Bestimmungen getroffen waren, die Fragen des 
Gerichtsstandes und des Prozeßverfahrens zum Gegenstand hatten, ferner daß diese 
Vorkehrungen Streitfälle betrafen, die um die ύπεκτιθέμενα entstehen konnten, und 
schließlich, daß von diesen speziellen Klauseln ausgehend allgemein über die M ö g ­
lichkeit gehandelt wurde, i m Partnerstaat Recht - und zwar i m Rahmen eines Ge­
richtsverfahrens - zu verlangen und zu erhalten. 

X X V I I I . M i l e t 148; Syll.3 588. Der Friedensvertrag zwischen Mi l e t und 
Magnesia am Mäander aus dem Jahre 196 sieht i n § 7 (Z. 54-58) vor, daß die 
Güter, die i n Kriegszeiten seien es die Magneten auf das Terr i tor ium Milets oder 
die Milesier auf das Magnesias wegschaffen, verbringen oder auch hindurchführen, 
um es (nach Kriegsende) wieder auf das Staatsgebiet der Heimatstadt zurückzufüh­
ren, von den dafür üblichen Abgaben ausgenommen sein sollen. Das gleiche Vor­
recht genießen auch die i n beiden Städten ansässigen Nichtbürger. Ferner w i r d 
bestimmt, daß den Beamten der aufnehmenden Stadt die Fürsorgepflicht für die 

41 A. O.Z.73fi. 
42 Vgl. GAUTHIER a. 0.173. 
43 Καρπός meint vorzüglich die Früchte der Erde, des Feldes und der Obstbäume, bei 

Tieren den Honig der Bienen und die Wolle der Schafe - Produkte also (brieflicher Hin­
weis von L. ROBERT). Der Vertrag zwischen Hierapytna und Priansos zeigt jedoch immer­
hin, daß auch von καρποί der ύπεκτιΦέμενα gesprochen werden kann; hierauf hatten sich 
schon LOLLING und DITTENBERGER bezogen. Die Ergänzung κα[ρπός] ist also von daher 
möglich, sie ist andererseits jedoch nicht gerade wahrscheinlich von dem Augenblick an, 
da sich der Zusammenhang, in den sie die ersten Herausgeber gestellt hatten, als falsch 
erwiesen hat. 
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ausgelagerten Güter obliegen soll. "Οσα δ' αν κατά πόλεμον άποσκέυάζωνται ή 
μεθιστάνωσιν ή Μάγνητ[ες] είς την Μιλησίων ή Μιλήσιοι εις την Μαγνητών ή οι 
κατοικοΰντες εν [έκ]ατέ[ρ]α των πόλεων ή διάγωσιν, [ΐν]α άποκαθιστάνωσιν είς 
την ιδίαν, ε[ϊν]α[ι] ταΰτα ατελή κα ι προνοεϊν [ύ]πέρ αυτών τους άρχοντας τους εν 
έκα[τέ]ραι των πόλεων. 

X X I X . Mi l e t 148; Syll.3 588. In dem X X V I I I vorausgehenden § 6 (Ζ. 50-53) 
w i r d die Rückführung von Gütern geregelt, die i n dem durch diesen Vertrag bei­
gelegten Kriege ins befreundete Ausland geflüchtet worden waren.44 Die Rückfüh­
rung durch das Gebiet des Vertragspartners und vormaligen Gegners soll frei von 
Abgaben sein, vorausgesetzt, daß der Transit nicht später als in den zwei dem Ver­
tragsabschluß folgenden Monaten erfolgt: εάν δε τίνα των άπ[εσ]κευασμένων ή 
μεθεσταμένω[ν] εν τώι συνστάντι πολέμωι βούλωνται μετάγειν ή Μαγνήτες δια της 
Μ[ι]λησίων χώρας ή Μιλήσιοι δια τής Μαγνητών, είναι αυτούς ατελείς, έάμ μετά-
γωσιν μετά μήνας δύο από τοΰ χρόνου τοΰ τής συνθήκη [ς]. 

X X X . Mi l e t 150; Syll.3 633. Der Vertrag Milets mi t seiner anderen Nach­
barstadt, Herakleia am Latmos, aus den späten 80er oder frühen 70er Jahren des 
zweiten Jh.45 sieht i n § 8 (Z . 67-72) von X X V I I I nur geringfügig abweichende 
Regelungen vor. Wiederum w i r d neben der Abgabenfreiheit für das άποσκευά-
ζεσθαι und das μεϋιστάνειν auch die für das διάγειν (Transit) aufgeführt: εάν δε τις 
Μιλησίων ή τών κατοικούντων εμ Μιλήτωι βούληται δια πόλεμον άποσκευάζεσθαί 
τ ι τών ίδίων ή μεθιστάνειν είς την Ήρακλεωτών πόλιν ή χώραν ή διάγειν δια τής 
πόλεως ή τής χώρας τής Ήρακλεωτών, είναι αυτόν ατελή πάντων τών προειρημέ-

44 Es sind hiermit natürlich Güter angesprochen, die auf dem Territorium von dritten 
Staaten in Sicherheit gebracht worden waren und nun nach Kriegsende durch das Gebiet 
des ehemaligen Gegners in die Heimat zurückgebracht werden. Die Bemerkung A. REHMS, 
Delphinion 349: «§ 6 spricht eigendich nur etwas Selbstverständliches aus; bei der Wieder­
herstellung des Friedenszustandes sollen die Staaten aus den Transporten von geflüchte­
ten Gütern aus dem einen Staat in den anderen keinen Gewinn suchen», ist daher zu­
mindest mißverständlich. Gänzlich verfehlt den Sinn F. MEZGER, Inscriptio milesiaca de 
pace cum Magnetibus facta, Diss. München 1913, 24: «In w . 50-53 interpretandis cogi­
tare potest de eis Cretensibus, qui a Milesiis in Peraea in agris Myusiorum collocati 
sunt . . . Peraea autem pace facta dividitur inter Milesios et Magnetes; quare illorum 
Cretensium pars ex his regionibus recedere bonaque sua amovere (μεϋεσταμένων!) et 
Miletum sedem transferre cogitur Myusiis, qui priores in Peraea agros possederant, ius 
suum persequentibus.» § 6 gilt jedoch wie auch § 7 (XXVIII) ausdrücklich in gleicher 
Weise für Magneten wie Milesier. Zudem ist deutlich von Transitabgaben, nicht aber 
von Ausfuhrzöllen die Rede. Allein letztere aber könnten jene milesischen Aussiedler auf 
dem jetzt Magnesia zufallenden Gebiet betreffen, die zur Rückkehr nach Milet gezwungen 
würden. Schließlich ist festzustellen, daß Milet das Territorium von Myus bereits früher 
(ca. 201) durch einen administrativen Akt Philipps V. an Magnesia verloren hatte, im vor­
liegenden Vertrag hingegen einen Teil dieses Gebietes zurückgewinnen kann (Z. 58 ff.; 
vgl. zum Problem der Inkorporation von Myus durch Milet vor allem P. HERRMANN, 
MDAI[I ] 15, 1965, 93 ff.). 

45 Zur Datierung vgl. L. ROBERT, Etudes de numismatique grecque, 1951, 173 f. und 
bes. 174 Anm. 4, sowie CHR. HABICHT, GGA 213 (1960) 153 f. 
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νων.46 ομοίως δε και, εάν τις Ήρακλεωτών ή των κατοικούντων εν Ήρακλεία ι 
προαιρήτοα δια πόλεμον άποσκευάζεσθαι των ιδίων η μεθιστάνειν είς την πόλιν την 
Μιλησίων ή χώραν η διάγειν δια της πόλεως ή της χώρας της Μιλησίων, εΐναι αυτόν 
ατελή. Gleichzeitig versucht das Vertragswerk die Wiederversöhnung der früheren 
Verbündeten47 durch wechselseitige Verleihung der Isopolitie zu kräftigen und zu 
vertiefen.48 

X X X I . CIG 2556; Inscr. Creticae I I I i n , 4 Z . 21-27. Z u Beginn des zweiten Jh.49 

setzt der Vertrag zwischen Hierapytna und Priansos in Z . 21 ff. fest, daß die Ein-
und Ausfuhr von Gütern, die von einem Bürger der einen Stadt i n die andere i n 
Sicherheit gebracht werden, abgabenfrei sein solle; das gleiche gil t auch für deren 
«Produkte», worunter nur während des Aufenthalts auf dem fremden Terr i tor ium 
geborene Jungtiere und vielleicht auch Sklaven verstanden werden können50 - ge­
schehe der Transport zu Lande oder zu "Wasser. Die ortsüblichen Zollabgaben sind 
allein i n dem Falle zu erlegen, daß evakuiertes Gut veräußert und dieses vom 
Käufer auf dem Seeweg außer Landes gebracht w i r d . 5 1 E i δε τ ι κα δ Ίεραπύτνιος 
ύπέχθηται ες Πρίανσ(ι)ον ή ό Πριανσιεύς ες Ίεράπυτναν ότιοΰν, άτελέα έστω και 
έσαγομένωι κα ι έξαγομένωι αυτά και τούτων τός καρπός καί κατά γάν και κατά 
θάλασσαν ων δε κα άποδώται κατά θάλασσαν έώσας έξαγωγάς των ύπεχθεσίμων 
άποδότω τα τέλεα κατά τός νόμος τός έκατέρη κείμενος. Auch dieser Vertrag enthält 
eine Klausel über gegenseitige Verleihung des potentiellen Bürgerrechts.52 

48 Nicht zutreffend ist die Deutung REHMS, Delphinion 362, der aus den «oben ge­
nannten Steuern» auf den Ausfall eines Paragraphen schließen wollte; richtiggestellt von 
FR. H I L L E R VON GAERTRINGEN, Syll.8 a. O. Anni. 15. 

47 Im Krieg gegen Magnesia, vgl. Delphinion 148 (Syll.3 588) Z. 59. 
48 Z. 34 ff., 43 ff. 
49 M . GUARDUCCI, Epigraphica 1940, 150, Inscr. Creticae I I I S. 46. 
50 A. BÖCKH, Ges. Schriften VI , 1872, 206 f. 
51 A. BÖCKH hat CIG I I S. 414 hervorgehoben, daß die Befreiung von Ein- und Aus­

fuhrzöllen auf die ύπεχθέσιμα beschränkt sei und daß ΰπεκτίθεσθαι «subductum et sub-
tractum aliquid in loco tuto ponere» meine - hierbei sei jedoch vorzüglich an Piratengut 
gedacht, das widriger Umstände halber nicht direkt in den Heimathafen gebracht werden 
konnte. «Sed potuerunt deinceps etiam merces et res omnes hoc vocabulo designari, quae 
in alienae urbis emporio deponerentur ea condicione, ut rursum exportarentur.» M . GUAR­
DUCCI hat Epigraphica 1940, 154 ff. und Inscr. Creticae I I I S. 47 BÖCKHS zweiten Inter­
pretationsvorschlag vorbehaltlos übernommen und ihn durch Heranziehung von ihrer 
Ansicht nach vergleichbaren Stellen zu bekräftigen getrachtet. J. und L. ROBERT haben 
Bull, epigr. 1942, 142 diesen Versuch verworfen (ύπεκτίΦεσΦαι «mal compris par Gu.») 
und auf Syll.3 229 (so statt des Druckfehlers «429» zu lesen) verwiesen, den Vertrag des 
Hermias mit Erythrai, oben X X V I . Schon BÖCKH selbst hat jedoch aus Anlaß der 
Publikation ebendieses Vertrages das Richtige gesehen und seine Bemerkungen CIG a. O. 
verdeutlicht (Ges. Schriften VI , 1872, 205 ff.; ihm folgt auch H . G. LOLLING, MDAI[A] 3, 
1878, 21 f.). - Die allein auf dem falschen Verständnis der Klausel des Vertrages zwischen 
Hierapytna und Priansos gründende Bedeutung «deposit(ed) for reexportation» in Lidell-
Scott-Jones sv. ύπεκθέσιμος und ύπεκτίβεσ&αι I I ist mithin zu streichen. 

52 Z. 12-18. 
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X X X I I . O G I 437. Selbst der auf Betreiben des Proconsuls Q. Mucius Scaevola 
i m Jahre 94/9353 zustandegekommene Vertrag zwischen Ephesos und Sardeis54 sieht 
noch vor, daß die Dinge, die ein Bürger von Ephesos nach Sardis oder ein Bürger 
von Sardis nach Ephesos in Kriegszeiten abtransportiert oder sonstwie i n Sicherheit 
bringt, i n Schutz genommen werden sollen. Die Beamten der aufnehmenden Stadt 
werden zur Fürsorge und zur Bewahrung der geflüchteten Güter verpflichtet. Z . 63-
66: οσα δ' αν πατά πόλεμον μεθιστη τι[ς ή κα ι κατ ' α]λλο τ ι ΰπεκτιθήται εις την 
πόλιν ή τήν χώραν ή Έφεσίων είς Σάρδεις ή Σαρδ[ιανών ε]ίς "Εφεσον, έπιδέχεσθαί 
τε κα ι τους άρχοντας έπιμέλεσθαι κα ι [συνδια]σφ[ζ]ειν. Über eine Befreiung der 
geborgenen Güter von Zollabgaben w i r d nichts bestimmt.55 Die folgenden Bestim­
mungen untersagen Kriegführung von Bürgern der einen Stadt gegen die andere 
sowie eine wie auch immer geartete materielle Unterstützung eines Krieges gegen 
den Vertragspartner.56 

53 Zur Datierung vgl. vor allem F. BADIAN, Athenaeum 1956, 104-123; ders., Studies 
in Greek and Roman History 101 Anm. 94; der neuerdings von C L . NICOLET, L'ordre 
equestre à l'epoque républicaine I , 1966, 545 f., unternommene Versuch, den Ansatz auf 
97/96 zu verteidigen, überzeugt nicht. 

54 Die auf dem pergamenischen Stein vorausgehenden Briefe Scaevolas auch bei R. K. 
SHERK, Roman Documents from the Greek East, 1969, nr. 47. 

55 Dies wäre leicht verständlich, wenn das Fragment Inscr. Sardis 6 tatsächlich einen 
Teil dieses Vertragswerks darstellte (von BUCKLER und ROBINSON, Inscr. Sardis a. O., 
mit Vorbehalten vorgeschlagen, ebenso D. M A G I E , Roman Rule in Asia Minor I I 1064 
Anm. 47). Das Erhaltene macht evident, daß mit der Verleihung der Isopolitie eine Gleich­
stellung in der Abgabenpflicht verbunden war. Der von BUCKLER und ROBINSON wieder­
hergestellte "Wortlaut allerdings ist nicht frei von Anstößen. Ihm zufolge hätte nämlich 
die Gleichstellung zu erfolgen mit «den anderen Bewohnern der Stadt» (Z. 3 f.: τέλη 
cpleQEiv αυτόν ίσα και δμοια τοις δίλλοις τοις τήν] πόλιν οΊκοΰσιν). Zu erwarten wäre hin­
gegen wie im Vertrag zwischen Skepsis und Parion eine Formel, die eine Gleichstellung 
mit den Bürgern der Partnerstadt zum Ausdruck bringt (vgl. L. ROBERT, REG 1927, 217 f. 
= Opera Minora I 207f.). Ol δλλοι οικοϋντες τήν πόλιν meint jedoch gewöhnlich ge­
rade diejenigen Bewohner einer Stadt, die deren Bürgerrecht nicht besitzen (vgl. e. g. oben 
X X V I I I und X X X ol άλλοι κατοικουντες); eine so formulierte Bestimmung eines Isopoli-
tievertrages brächte also den übersiedlungswilligen Bürgern keine Vergünstigung, ja sie 
schlösse eine solche sogar geradezu aus. - Ebenso bleibt die folgende Klausel über 
Transitvergünstigungen (διά[γειν] oder δια[γωγή]) im einzelnen unklar. 

56 M . ROSTOVTZEFF hat REA 33, 1931, 17 t , im Rahmen seiner Publikation des Ver­
trages zwischen dem karischen Dynasten Eupolemos und der Stadt Theangela eine un­
vollständige Liste der inschriftlichen Zeugnisse über abgabenfreie Auslagerung von Gü­
tern im Kriegsfalle vorgelegt (XXII , X X V I , X X V I I I , X X X , XXXI) . Entgegen seiner Mei­
nung ist jedoch die Vertragsklausel Z . 15-17: των δέ στρατιωτών τοις βουλομένοις άπ'ιναι 
(so, und nicht άπι(έ)ναι zu schreiben, wie L. ROBERT, Collection Froehner, 1936, 70, 
gezeigt hat) έξεΐναι Εχουσιν τα αυτών καΐ είναι [α]ύτοϊς άτέλειαν τών υπαρχόντων 
αγουσιν δια της Εύπολέμ[ου] nicht vergleichbar. Ihr einziges Ziel ist es, den Söldnern 
Theangelas nach; ihrer Kapitulation Vergünstigungen beim freien Abzug zu gewähren. 
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3. 

«Die Alten hatten ein Verhältnis ähnlich dem der unter Schloß liegenden Einfuhr, 
meist jedoch nur für den Kriegszustand; ich w i l l es B e r g u n g d e r S a c h e n o d e r 
d e r L a d u n g nennen. Personen und Sachen zur Sicherheit an einen anderen O r t 
bringen, besonders heimlich oder unter der Hand, w i r d ganz gewöhnlich ύπεκθέ-
σθαι genannt; dieses lautet mi t anderer Schreibweise . . . i n einem Kretischen Ver­
trage zwischen Hierapytna und Priansos •υπεχθέσΦαι..., und die geborgenen Sachen 
werden ebendaselbst ΰπεχθέσιμα genannt.»57 

Ύπεκτίθεσθαι ist außer in der von B Ö C K H angeführten nr. X X X I i n I , I I I , I V , 
V , X V , X V I I , X I X , X X , X X I , X X I I I , X X V I I und X X X I I verwandt und erweist 
sich somit als der Terminus technicus par excellence, wenn es gilt , das Auslagern 
und In-Sicherheit-Bringen von Personen oder beweglicher Habe zu bezeichnen.58 

Ebenso findet ύπεκκεΐσθαι als Perfekt Passiv von ύπεκτίθεσΦαι Anwendung (II) .5 9 

Der Vorgang der Bergung kann auch mi t έκτίθεσθαι bezeichnet werden, ohne 
daß sich ein Bedeutungsunterschied feststellen ließe ( X V I I I [?], XLX, X X I V , 
X X V I ) . 6 0 Κατατίθεσθαι erscheint i n V I und X V , παρατίθεσθαι i n X I I I ; διακομίζειν 

57 So AUGUST BÖCKH in einer Akademieansprache aus dem Jahre 1853, wiederabge­
druckt in Ges. Schriften V I , 1872, 205, aus Anlaß der Veröffendichung des Vertrages 
zwischen Hermias und Erythrai (XXVf). Vgl. auch die an BÖCKH anschließenden Be­
merkungen H . G. LOLLINGS, MDAI(A) 3,1878,19-22. 

58 Zur Bedeutung <Personen vor drohender Kriegsgefahr in Sicherheit bringen> vgl. auch 
Cicero, ad Att. 7,18,4, geschrieben am 2. 2. 49 im Anfangsstadium des Bürgerkriegs: sin 
bellum geretur, non deero officio nee dignitati meae pueros ύπεκθέμενος in Graeciam (vgl. 
auch zu Beginn desselben Briefs: de pueris in Graeciam transportandis tum cogitabam, cum 
fuga ex Italia quaeri videbatur). Die Verwendung der griechischen Vokabel durch Cicero 
verdeutlicht, in welchem Maße der Begriff - in Reminiszenz und als Anspielung auf 480 -
auch der gebildeten römischen Gesellschaft als Terminus technicus galt. - Allgemein «Per­
sonen vor Gefahr in Sicherheit bringen> heißt ύπεκτίθεσθαι z. B. bei Demosthenes, de 
falsa leg. (19) 194. Nach der Eroberung Olynths von Philipp I I . nach einem Wunsch be­
fragt, erwidert der athenische Schauspieler Satyros, δτι ήν αύτφ Άπολλοφάνης ό Πυδναϊος 
ξένος και φίλος, επειδή δε δολοφονηθείς έτελεύτησεν εκείνος, φοβηθέντες οί συγγενείς 
αύτοϋ ύπεξέθεντο τας θυγατέρας παιδί δντ' εις "Ολυνθον, - diese erbitte er nun von 
Philipp zurück. Für die Bedeutung <Habe oder Wertsachen retten, in Sicherheit bringen, 
beiseiteschaffen) sei verwiesen auf Xenophon, Cyr. 6, 1, 25 f.: εκ δε Βαβυλώνος οί αυτό­
μολοι και οί άλισκόμενοι ταΰτ' ε'λεγον δτι ό Άσσύριος ο'ίχοιτο επί Λυδίας, πολλά τάλαντα 
χρυσίου καί αργυρίου άγων και άλλα κτήματα και κόσμον παντοδαπόν. ό μεν οΐν όχλος 
τών στρατιωτών ελεγεν ως ύπεκτίθοιτο ηδη τα χρήματα φοβούμενος. 

59 Vgl. Thuk. 1,137,3: ήλθε γαρ αύτφ (seil, dem Themistokles in Kleinasien nach sei­
ner Flucht) ύστερον εκ τε 'Αθηνών παρά τών φίλων και έξ "Αργούς α ύπεξέκειτο (näm­
lich χρήματα). 

80 Vgl. BÖCKH a. Ο. 206: «war sie (die Bergung) nicht heimlich, was sie am wenigsten 
war wenn sie rechdich geregelt worden, so war es natürlich, daß man dafür auch εκ-
τίθεσθαι sagte» mit Verweis auf Plut. Alcib. 29 (oben X V I I mit Anm. 15). Anders C. Β. 
WELLES, Royal Correspondence 330: «έκτίθημι is used in the sense of ύπεκτίθημι, <re-
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meint i n I I I die Rückführung des Evakuierten, i n X X w i r d es als Synonym von 
ύπεκτίθεσθαι gebraucht. Έκκομίζειν begegnet in V I I und V I I I , ύπεκκομίζειν i n X I V , 
διαπέμπειν i n X I I . 

Μεθίστημι <von einem O r t weg- und zu einem anderen hinbringen>el bezeichnet 
die Bergung von Gütern in X X V und X X X , άποσκευάζεσθαι <etwas transportieren)62 

i n X X I I . Άποσκευάζεσθαι und μεθίστημι erscheinen parallel gestellt bei Diodor 
(XVII I ) und i n den Verträgen X X V I I I , X X I X und X X X . 6 3 

Als Grund für die Auslagerung w i r d stets Krieg angeführt; die zitierten Inschrif­
ten beschreiben dies mi t πολεμηθείσης της χώρας ( X X I I ) , εν τώι συνστάντι πολέμωι 
( X X I X ) , δια τον πόλεμον ( X X I I I ) . Die Verträge beschränken die gewährten Ver­
günstigungen auf Bergungen κατά πόλεμον ( X X V I I I , X X X I I ) , δια πόλεμον ( X X X ) 
und πολέμου ένεκεν ( X X V I ) . 6 4 

move> to a place of safety . . . Dittenberger restores the verb in the same connection in 
SIG 229,1 (XXVI), but the use must be regarded as very uncommon.» 

61 Vgl. Pol. 2, 17, 11: ΰπαρξίς γε μήν έκαστοι; (seil, der Gallier) ην θρέμματα και 
χρυσός δια το μόνα ταΰτα κατά τάς περιστάσεις ραδίως δύνασϋαι πανταχή περιαγαγεΐν 
και μεβιστάναι κατά τάς αυτών προαιρέσεις (SCHWEIGHÄUSER, Lexicon s. v. <fortunas 
suas alio transferro). 

62 Vgl. die Untersuchung von Μ . H O I X E A U X , Études d'épigraphie et d'histoire grecques 
I I I 15 ff., bes. 23 Anm. 6. Aus den dort angeführten Beispielen seien vor allem genannt 
Diodor 30,16: έπί τοσούτον δέ δια την άπειρίαν ευέλπιδες ήσαν (die επίτροποι des 
Ptolemaios VI.) του μη μόνον Συρίας κρατήσειν, άλλα καΐ της βασιλείας Άντιόχου πάσης, 
ώστε τών συναχΰέντων χρημάτων έκόμιξον τα πλείστα και τών έκ κυλικείου χρυσωμά­
των · άπεσκευάσαντο δέ καί τών βασιλείων κλίνας τάς πλείστας μέν άργυρόποδας, ολίγας 
δέ καί χρυσόποδας, προς δέ τούτοις Ιματίων καί κόσμου γυναικείου καί τών πολυτε­
λέστατων λίϋων πλήθος· ταΰτα δέ έφασαν κομίζειν εις τους προχείρως αΰτοϊς η πόλεις 
ή φρούρια παραδώσοντας. - Näher der hier besprochenen Sache verwandt ist Pol. 4, 81,11: 
οι δέ Λακεδαιμόνιοι, δείσαντες την του Φιλίππου παρουσίαν, τάπό της χώρας άπεσκευ-
άζοντο καί το τών Μεγαλοπολιτών 'Αθήναιον κατασκάψαντες έξέλιπον. Μ . HOLLEAUX 
hat auch bereits Diodor 13,91,1 (oben XVIII) und Syll.3 588 (oben XXVIII) herangezogen. 
Bezeichnend für die Verwendung ist auch Dion. Hal. 9,23,8: γίνονται (die Etrusker bei 
der Eroberung eines von den Römern fluchtartig aufgegebenen Lagers) πολλών σωμάτων 
τε καί χρημάτων εγκρατείς· ουδέ γαρ άποσκευάσασθαι δύναμιν εσχον οι φεύγοντες, 
άλλ' άγαπητώς τα σώματα διέσωσαν, ουδέ τα όπλα πολλοί φυλάττοντες. 

63 Hierdurch ist ein weiteres Beispiel für die nahe Verwandtschaft der Sprache Diodors 
mit dem Vokabular der hellenistischen Volksbeschlüsse und Verträge gewonnen, vgl. 
J. und L. ROBERT, Bull, épigr. 1958,130; 1961, 419 S. 200. 

64 Allein im Vertrag zwischen Hierapytna und Priansos (XXXI) fehlt eine derartige 
Eingrenzung mit Sicherheit; dies dürfte der Grund für die mißverständliche Interpretation 
BÖCKHS, CIG 2556, und die fehlerhafte Erklärung GUARDUCCIS sein. Wi l l man nicht an­
nehmen, daß der hier verwendete Begriff ύπεκτίθεσθαι als unzweideutig und hinreichend 
präzise empfunden worden wäre, wird man vor allem auf BÖCKHS Deutung zurückzugrei­
fen haben, daß. in diesem Falle vornehmlich an die kretische Piraterie zu denken sei, s. o. 
S. 143 Anm. 51. Auch der Wortlaut des Vertrages zwischen den Phokern und Boiotern 
(XXVII) läßt eine derartige Präzisierung vermissen, doch kann hieraus kein Schluß ge­
zogen werden, da eine entsprechende Formel ohne Schwierigkeit vor Beginn des erhalte­
nen Textes ergänzt werden könnte. 
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I n Sicherheit gebracht werden aus Athen vor dem Angriff des Xerxes Kinder und 
Frauen ( I I , I V , V I ) , Kinder, Frauen und Müt te r (V), Kinder, Frauen und κατασκευή 
(<Hausrat>, I I I ) , Kinder und οίκέται (<Sklaven>, I ) . Kinder und Frauen schickt auch 
Brasidas aus Skione und Mende nach Olynth ( X I V ) , Autolykos rettet die seinigen 
aus Athen ( X I X ) . Aus Plataiai werden Frauen, Kinder, Greise und die nicht waffen­
fähige männliche Bevölkerung nach Athen überführt ( V I I - X ) . Ebenso werden aus 
dem belagerten Tyros Kinder, Frauen und Greise evakuiert ( X X ) . Kinder, Frauen 
und κτήσις flüchten die Sikelioten nach Italien ( X V I I I ) , wie sich auch von M i t h r i -
dates verfolgte Römer und die Söhne Chairemons von Nysa auf Rhodos in Sicher­
heit bringen ( X X I V ) . 

Ansonsten gil t die größte Sorge der Rettung des auf dem offenen Lande weiden­
den Viehbestandes der Stadt vor der Bedrohung durch den anrückenden Gegner. 
Der Bergung der λεία85 w i r d i n X V I und X V I I gedacht, die λεία und die übrige 
bewegliche Habe in X X I I von Abgaben befreit - i n X V I ist χρήματα als Äquivalent 
von λεία gebraucht. Πρόβατα und υποζύγια schaffen die Athener i n X I I nach Eu-
boia. Von βοσκήματα spricht X X I I I , Aeneas rät i n X X I zur Auslagerung der ζεύγη. 
Die Nennung von τα εκ τούτων γενόμενα und οί τούτων καρποί verrät i n X X V I und 
X X X I die Beschaffenheit der i n Sicherheit zu bringenden Güter.66 Allgemein von 
beweglicher Habe w i r d i n X V gehandelt (vgl. I I I , X V I I I und X X I I ) , die Sklaven 
i m Falle einer drohenden Belagerung zu verschicken empfiehlt Aeneas ( X X I , vgl . 
auch I ) . 

Aufgrund der vorausgegangenen Beobachtungen können nun folgende Typen 
von Evakuierungen unterschieden werden: 

a) Die völlige Evakuierung einer Stadt, verbunden mi t ihrer faktischen Aufgabe als 
Verteidigungszentrum; ihr liegen strategische Überlegungen zugrunde. 

b) Die teilweise Evakuierung einer Stadt mi t dem Zie l , ihre Verteidigung zu erleich­
tern, indem die Zah l der während der zu erwartenden Belagerung zu ernähren­
den Bevölkerung weitestgehend vermindert w i r d . Dies bedingt, daß vorzüglich 
die nicht kampffähigen Personengruppen entfernt werden.67 Als besonders reich 
an Beispielen dieser Gattung erwies sich der Peloponnesische Krieg. Dieses Fak­
tum dürfte nicht allein durch die Quellenlage begründet sein, sondern in weitem 
Maße auch mi t der Belagerungstechnik der Zei t zusammenhängen, die sich zu­
meist auf ein Einschließen und Aushungern der Städte beschränkte und norma-

65 Zur Bedeutung vgl. W. F. EDGERTON, ΛΕΙΑ = <Flock», <Herd>, AJPh 1925, 177 f.; 
sie wurde von W. DITTENBERGER, OGI 748 (hier XXII) Anm. 8 mißverstanden, der zu 
της λείας και των λοιπών ών άπεσκεύασαν bemerkt: «praeter praedam hie in censum 
veniunt ipsorum Cyzicenorum res quas i l l i securitatis causa alibi deponunt». 

66 Die Schilderung Xenophons, Hell. 7,5,14-17, vom Angriff des Epameinondas auf 
die Herden der Mantineier und vom aufopfernden Abwehrkampf der athenischen Rei­
terei vermag schlaglichtartig zu erhellen, welch existenzielle Bedeutung der Bewahrung 
des Viehbestandes einer Stadt vor feindlichem Zugriff beigemessen wurde. 

67 Besonders deudich oben X I Poteidaia und V I I - X Plataiai, impliziert auch bei Aeneas 
(XXI), vgl. allgemein Y. GARLAN, Recherches de poliorcétique grecque, 1974, 121. 
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lerweise wenn irgend möglich von einer Bestürmung absah.68 Dieser Typus ge­
horcht also strategischen Erfordernissen, 

c) Das Bestreben, die Verteidigung einer Stadt i n dem genannten Sinne zu effekti-
vieren, ist auch dafür verantwortlich, daß die auf dem offenen Lande wohnhafte 
Bevölkerung nach Möglichkeit nicht i n die befestigte Stadt, sondern anderswohin 
verbracht werden soll. Hierzu bieten sich feste Plätze auf dem eigenen Terr i ­
tor ium 6 9 oder eine Unterbringung auf dem Staatsgebiet eines befreundeten 
Staates an. 

Diese Überlegungen führen zu der Frage nach der Rolle von staatlicher und privater 
Initiative bei den verschiedenen Arten von Evakuierung. Es scheint a p r io r i auf 
der Hand zu liegen, daß die Typen a) und b) einer vorherigen Einschaltung der 
staadichen Organe nicht entraten können, ja sogar, daß der Entschluß zur Eva-
kuation auf sie zurückgehen muß. 

Die Evakuierung Athens von Menschen und beweglicher Habe wurde von 
den hierfür zuständigen staatlichen Organen beschlossen. Ein regelrechter Beschluß 
liegt auch der Flucht von Teilen der Bevölkerung aus dem belagerten Tyros zu­
grunde ( X X ) ; dasselbe muß auch für Plataiai ( V I I - X ) angenommen werden. Über 
die Evakuierung von Skione und Mende entscheidet, wie es scheint, selbstherrlich 
der Feldherr Brasidas (XIV) . Ob der Vorschlag des Aristeus (XI) von einem enge­
ren Kriegsrat oder von Rat und V o l k der Poteidaier verworfen wurde, muß hin­
gegen offenbleiben. 

Eine staatliche Maßnahme scheint auch die versuchte Rettung des Viehbestandes 
der Kalchedonier gewesen zu sein, zumindest läßt der "Wortlaut der Texte bei 
Xenophon ( X V I , την λείαν άπασαν κατέθεντο είς τους Βιθυνούς Θράκας) und Plut-

68 Vgl. hierzu GARLAN a. 0 .19 ff. passim, bes. 106-125 und in der Zusammenfassung 
271 und 275 f. 

69 Voraussetzung hierfür ist die Existenz von festen Plätzen, die als autonome Ver­
teidigungszentren dienen können. Sie entstehen im Rahmen der von GARLAN so benann­
ten «neuen Strategie» des 4. Jh., vgl. a. O. 66 fi., ein Beispiel unten S. 155. Erwähnung 
finden muß in diesem Zusammenhang auch das Problem der sog. <Geländemauern> oder 
<Landschaftsfestungen> mancher griechischer Städte, die einen viel weiteren Raum als die 
eigentliche städtische Agglomeration umschließen. In vielen Fällen ist die Mauerführung 
gewiß allein durch verteidigungstechnische Überlegungen bestimmt. Die herrschende For­
schungsmeinung weist dem umschlossenen Raum jedoch auch oft die Funktion einer 
Fluchtburg für die Bevölkerung und den Viehbestand des städtischen Territoriums zu; 
vgl. etwa R. M A R T I N , L'urbanisme dans la Grece antique, 1956, 192; GARLAN a. O. 82. 
Dieser Standpunkt wurde aber jüngst durch R. M A R T I N selbst in: Problèmes de la terre 
en Grece ancienne, ed. M . I . FINLEY, 1973, 110, nicht unerheblich modifiziert. M A R T I N ist 
jetzt geneigt, in den so befestigten Städten einen besonderen Typus der <Agrarstadt> zu 
sehen, die sich, neben einer - vergleichsweise bescheidenen - Agglomeration durch ver­
streute Bebauung mit umliegenden Feldern und Gärten intra muros auszeichne. Ferner 
habe man an Sammelplätze für die zwischen Sommer- und Winterweide wechselnden 
Viehherden zu denken. 
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arch ( X V I I , την λείαν άπασαν εκ της χώρας συναγαγόντες εις Βιθυνούς ΰπεκτίθενται) 
dies vermuten. Ansonsten ist die Sorge für die i n Privatbesitz befindliche beweg­
liche Habe dem jeweiligen Besitzer überlassen. Es liegt an ihm, ob er sein Gut durch 
Bergung auf das Gebiet eines befreundeten Staates zu schützen gedenkt. Tr i f f t er 
diese Entscheidung, so beschränkt sich die Verantwortlichkeit des Heimatstaates 
darauf, dem einzelnen Bürger nach Maßgabe der Möglichkeiten zur Seite zu stehen. 
Nach des Aeneas Ratschlag (XXI) sollen die Beamten nur i n den Fällen eingreifen 
und für Bergung von Staats wegen sorgen, i n denen Bürger betroffen sind, die nicht 
über Freunde und Bekannte in der befreundeten Nachbarstadt verfügen - Bürger 
also, für die eine Sicherstellung ihrer Habe ohne Unterstützung von Seiten des 
Staates nicht i n Betracht kommen könnte. 

Aber eben: diese individuelle Entscheidungsfreiheit gil t auch nur dann, wenn ein 
Staat die Bergung von Personen und Besitz seinen Bürgern ausdrücklich freigestellt 
hat. Die Prozesse gegen Autolykos und Leokrates zeigen drastisch genug, wie die 
i m anderen Falle befürwortete und unterstützte Handlungsweise als Hochverrat 
und Desertion begriffen und geahndet werden kann. Natürlich soll damit nicht 
gesagt sein, daß etwa zwangsläufig und immer in dieser Weise gegen einen Bürger 
einer griechischen Stadt vorgegangen wurde, der auf eigene Faust sein Hab und 
Gut auf fremden Boden zu retten versuchte; klargestellt werden sollte nur, daß in 
bestimmten militärisch-politischen Situationen so vorgegangen werden konnte. 

H a t ein Staat aber eine generelle Evakuierung angeordnet, Teilevakuierungen in 
die Wege geleitet oder befürwortet, so w i r d er den Aufnahme und Schutz gewäh­
renden Staat oder den herrschenden Machthaber durch Beschluß ehren, wenn er 
die auf ihn gesetzten Erwartungen nicht enttäuscht oder sie gar überboten hat ( X X I I , 
X X I I I ) . 

Erwartet w i r d eine freundliche und zuvorkommende Aufnahme ( X X I I I ) , die i n 
Fällen extremer N o t mi t karitativen Hilfsmaßnahmen wie einer kostenlosen Ver­
teilung von Lebensmitteln verbunden sein kann (IV).7 0 Der Fürsorge für eine schad­
lose Bewahrung des geflüchteten Gutes w i r d mehrmals gedacht. Hierfür sind stets 
die Beamten der Aufnahme gewährenden Stadt verantwortlich ( X X I , X X V I I I , 
X X X I I ) . 

Diese bevorzugte Behandlung i m Kriegsfalle generell sicherzustellen ist der Sinn 

70 Vgl. die langjährige Gastfreundschaft, die Stymphalos den aus ihrer Heimat ver­
triebenen Einwohnern von Elateia bot (L. MORETTI , Iscrizioni storiche ellenistiche I 55, 
dazu die Textverbesserungen von G. KLAFFENBACH, BCH 1968, 259), bes. Z. 2ff.: και 
έκτενεί[ας και φιλανθρ]ωπίας τάι σ[υγγενείαι καθ]ακουσαν και κατά [—]αις ύπεδέξαντο 
ε"[κ]αστος επί τάν 1δί[αν] έστίαν μετά πάσας φι[λοτιμίας, άπό τε τ]οΰ δαμοσίου έσειτο-
μέτρησαν πάσιν έν πλείονα χρόνον και δσων [χρεία fjv μετέδωκα?]ν πάντων; Diodor 13, 
58, 3: οι δέ την αίχμαλωσίαν διαφυγόντες Σελινουντιοι, . . . διεσώθησαν είς "Ακράγαντα 
και πάντων 'έτυχον τών φιλάνθρωπων οί γαρ Άκραγαντΐνοι σιτομετρήσαντες αΰτοϊς 
δημοσία διέδωκαν κατά τάς οικίας, παρακελευσάμενοι τοις ίδιώταις καί αύτοίς προθΰ-
μοις οΐσι χορηγεϊν τα προς το ζην άπαντα (diese Stelle und IV wurden schon von M . M I T ­
SOS, REG 1946/47,166, zur Erläuterung der Inschrift von Stymphalos herangezogen). 
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der Aufnahme von entsprechenden Klauseln in Verträge mi t befreundeten Staaten. 
Durch sie soll zuvörderst ατέλεια, <Abgabenfreiheit>, gewährleistet werden.71 Die 
Atelie entbindet von den üblichen Ein- und Ausfuhrzöllen für die geflüchteten Güter 
( X X V I , X X V I I , X X V I I I , X X X , X X X I ) , i n X X V I I I und X X X t r i t t eine Befreiung von 
Transitzöllen beim Transport nach und aus dritten Staaten hinzu.72 Die Abgaben­
freiheit kann obendrein bei der Ausreise auf die während des Aufenthalts i m Aus­
land geborenen Jungtiere, vielleicht auch Sklavenkinder, ausgedehnt werden.78 Die 
vertragschließenden Parteien verpflichten sich mi th in , zum Besten der Bürger des 
vom Kriege betroffenen Staates auf ihnen üblicherweise zustehende Einnahmen zu 
verzichten. Hierdurch w i r d einerseits den Bürgern der bedrohten Stadt der Ent­
schluß erleichtert, ihre Habe auszulagern, da er keine überflüssigen, da vermeid­
baren finanziellen Opfer nach sich zieht. Andererseits w i r d die i n vielen Fällen 
vorauszusetzende materielle N o t der einmal Geflüchteten nicht zusätzlich vergrö­
ßert. Vor allem aber entsagt der aufnehmende Staat der Möglichkeit, aus der No t ­
lage des Vertragspartners für sich finanziellen Nutzen zu ziehen. 

Doch ist i n den Verträgen gleichzeitig auch häufig dafür Sorge getragen, daß mi t 
diesen Vergünstigungen kein Mißbrauch getrieben w i r d i n der Weise, daß unter dem 
Deckmantel einer Bergung vor feindlichem Zugriff Güter zu Handelszwecken zoll­
frei importiert werden.74 Ein Verkauf der ausgelagerten Habe ist i n X X V I und 
X X X I zwar nicht untersagt, denn ein solches Verbot könnte in finanzielle N o t ge-

71 Der Vertrag zwischen Ephesos und Sardis (XXXII) verfügt als einziger keine Befrei­
ung von Abgaben. Es ist hierbei jedoch zu berücksichtigen, daß dies der Vertrag selbst 
vielleicht bereits an anderer Stelle allgemein vorgesehen hatte (s. o. S. 144 Anm. 55). 

72 Der besonderen Umstände wegen erscheint in X X I X allein dieses Privileg, s. o. S. 142 
zur Stelle. 

7S S. o. S. 143. Philetairos befreit die Kyzikener sogar von den Zollabgaben für auf 
seinem Gebiet durch Kauf neu erworbenes Vieh (XXII). 

74 Zu vergleichen ist die auf X X X folgende Bestimmung des Vertrages zwischen Milet und 
Herakleia am Latmos (Milet 150; Syl.3 633 Z. 72-77). Es ist vorgesehen, daß die Ab­
gabenfreiheit auch gelten solle für die Milesier, die ihr Vieh aus dem milesischen Territorium 
jenseits des Launischen Golfes durch das Gebiet Herakleias auf die milesische Halbinsel trei­
ben - wenn dies ohne Verkaufsabsichten geschieht: κατά ταΰτα καΐ εάν τίνες των έκτημέ-
νων έν τήι Μιλησ'ιων χώραι ή γεωργούντων διάνωσιν κτήνη εκ τήςΜιλησίων χώρας είς τήν 
Μιλησίαν δια της Ήρακλεωτών χώρας η πόλεως ... είναι αυτούς ατελείς πιστωσαμένους 
ορπωι διότι έπί κτήσει ποιούνται τήν διαγωγή[ν]. Vgl. die Beschränkung der Abgabenfreiheit 
auf zur persönlichen Nutzung, nicht zum Verkauf, bestimmte Güter im Beschluß von Magne­
sia am Mäander für Phokaia Syll.3 941 (Inschr. Magnesia 7b) I f f . : ά[τέλειαν] εΐναι Φωκαιεΰ-
σιν εμ Μαγνησίαι άπ[άντων] εξάγοντας οσα αν ε[Ίς] τον ϊδιο[ν οΐκ]ον [έ]ξάγωσιν, und in 
Ehrendekreten derselben Stadt für auswärtige Wohltäter, Inschr. Magnesia 6 Z. 20 ff.: 
άτέλειαν πάντων ών αν [είσ]άγηι ή έξάγηι ή διάνηι είς τον ίδιον οίκον; 10 Ζ. 19ff.: 
άτέλειαν άπάντ[ων] ών αν είς τον ϊδιον οίκον εισάγ[ηι r\] έ[ξ]άγη[ι]; 11 Ζ . 15ff.: [άτέ]λειαν 
πάντων ών αν είς τον ϊδιο[ν οίκον είσάγηται ή] έξάγηται ή διάγηται και έμ πολέ[μωι 
καί έν είρήνηι ά]συλεΐ και άσπονδεϊ. Priene beschließt Syll.3 278 ( = Inschr. Priene 2) Ζ. 9 f. 
für Antigonos άτέλειαν πάντων οσα είς τον οίκον τον έαυτοΰ πλήγ γης, ebenso Inschr. 
Priene 6 Ζ. 15 f.: άτέλειαν ών αν είσάγη[τ]αι καί έξάγ[ηται ε]ίς τον ίδιον οίκον; Inschr. 
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ratene Flüchtlinge schwer treffen und wäre darum absurd; jedoch unterliegt er i n 
X X V I einer Steuer von 2 Prozent des Kaufpreises, die die Stadt für den ihr ent­
gangenen Einfuhrzoll entschädigen soll.75 Nach X X X I sollen die ortsüblichen Aus­
fuhrzölle dann erhoben werden, wenn verkauftes Gut auf dem Seewege außer Lan­
des gebracht wi rd . 7 6 

"War die eine Gefahr möglichen Mißbrauchs die einer Zollhinterziehung, so lag 
die andere in einem unbeschränkten Aufenthalt der Flüchtlinge samt ihrer Habe in 
der fremden Stadt. I n X X V I ist vorgesehen, daß die Rückführung binnen 30 Tagen 
nach Friedensschluß zu erfolgen hat; ist dies nicht der Fall, sind τα τέλη, <die Ab­
gaben zu entrichten.77 Gegen die Erschleichung von Vorteilen in Handelsdingen 
kann diese Klausel nicht gerichtet sein, denn hiergegen ist i m gleichen Vertrag schon 
zur Genüge vorgesorgt (s. o.). M a n w i r d i n den genannten τέλη also die Abgaben 
und Leistungen sehen müssen, denen die meist als Metoiken bezeichneten, auf län­
gere Dauer am O r t residierenden Ausländer für ihre Person wie für ihre Habe un­
terworfen waren.78 Die zeitliche Beschränkung des bevorzugten Aufenthalts w i l l 
mi th in die Umgehung des Metoikenstatus und der daraus resultierenden Pflichten 
unterbinden. 

Priene 7 Z. 12 f.: άτέλεια[ν πάντων ών αν ε1σ]άγηι εις τον 'ίδιον [οίκον]; OGI 215 ( = Inschr. 
Priene 18) Ζ. 4ff.: άτέλειαν τ[οΰ] σώματος και ών αν ε'ισάγηται ή έξάγηται ε'ις τον 'ίδιον 
οΐ[κον]. Dazu aus Ephesos OGI 10 Ζ. 13: άτέλειαν ών αν είσάγηι ή έξάγηι [ η ! ε'ις τον 
'ίδιον οίκον, vgl. auch OGI 9 Ζ. 4; ebenso aus Phalanna IG IX 2, 1230 Z. 29 f.: άτέ[λ]εια[ν] 
ών αν είσ[άγηι ή] έξάγηι είς οίκον [τ]ον α[ύτοΰ ίδιον]; aus Thera IG X I I 3 Suppl. 1290 
Ζ. 20ff.: [άτέλειαν πάντ]ω[ν] ών κα έσάγη[ι η έξάγηι ή διάγηι ες τον ϊ]διον οικον. -
Kassander verfügt für Perdikkas, Sohn des Koinos, in Syll.3 332 Z. 27ff. άτέλειαν αύτώι και 
έκγόνοις καί είσάγοντι καί έξάγοντι τών έπί κτήσει (zur Interpretation der Inschrift 
vgl. jetzt R . M . ERRINGTON, JHS 94, 1974, 23 ff.). Samothrake verleiht IG X I I 8, 155 
Z. 7 ff. άτέλειαν ών [δ]ν [εί]σάγηται καί έξάγηται έπί κτήσει αύτώι καί έκγόνοις, ebenso 
Odessos IGBulg. I 2 37bis Ζ. 10ff.: ίσοτέλειαν πάντων χρημάτων ών αν είσάγωσιν η 
έξάγωσιν έπί κτήσει, 42 Ζ. 2ff.: ίσοτέλ[ειαν χρημάτων πάντω]ν, ών αν είσάγωσιν ή 
έ|ά[γωσιν έπί κτήσει η χρ]ήσει, ebenso 42bis Ζ. 5 f. - In Eretria wird Adeimantos von 
Lampsakos (vgl. zu ihm L. ROBERT, Hellénica I I 15-32) und seinen Nachkommen unter 
anderem zuteil: [ά]τέλεια είσάγουσι καί [έξάγουσι έκ τής] χώρας οσα έπί χρήσει αύ[τοΐς] 
(IG X I I 9, 198 Ζ. 17ff.; vgl. zum Text die Ergänzungsvorschläge von A D . W I L H E L M , RhM 
1941, 21 f.), vgl. aus Eretria ferner 219 Z. 9 ff. und 228 Z. 1 ff.; allgemein W. DITTENBERGER, 
OGI 215 Anm. 3: «Caveri his formulis ne quis praemio immunitatis in fraudem populi 
qui id concessit ad lucrum mercatura faciendum abutatur manifestum est.» 

75 Vgl. A. BÖCKH, Ges. Schriften V I , 1872, 207: «den Funfzigstel hat man sich nicht als 
Verkaufsteuer, sondern als Einfuhrzoll zu denken wie in Athen.» 

76 BÖCKH vertritt a. O. 205 f. die Meinung, daß hierbei «stillschweigend vorausgesetzt 
scheint, daß das zu Lande Verkaufte, mag es im Lande bleiben oder zu Lande dann aus­
geführt werden, den landesüblichen Steuern unterliege.» 

77 Anders ist die zeitliche Begrenzung für den Rücktransport geflüchteten Gutes in 
X X I X zu beurteilen. Hier sollen wie in X X V I und X X X I Zollvergehen und unlauterer 
wirtschaftlicher Vorteil unterbunden werden. 

78 Zur Pflicht der Fremden in Athen, sich nach Ablauf einer festgesetzten Frist unter 
die Metoiken aufnehmen zu lassen und deren Lasten zu teilen, vgl. G. BUSOLT, Griechische 
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Die genannten Bestimmungen über eine Befreiung von normalerweise zu erle­
genden Abgaben bilden nicht den alleinigen Inhalt der betreffenden Verträge. Z u ­
meist ist mi t ihnen die Verleihung des potentiellen Bürgerrechts an die Bürger der 
Partnerstadt verbunden ( X X X , X X X I , vielleicht auch X X X I I ) . 7 9 Ihr Fehlen in den 
beiden übrigen Vertragswerken ist leicht erklärlich. I m Vertrag zwischen Hermias 
von Atarneus und Erythrai ( X X V I ) hat eine wechselseitige Bestimmung dieses I n ­
halts keinen Platz, da es kein wie immer geartetes <Reichsbürgerrecht> des Hermias 
und seiner Hetairoi geben kann. Der Vertrag zwischen M i l e t und Magnesia am 
Mäander ( X X V I I I und X X I X ) setzt zwar den Feindseligkeiten ein Ende und regelt 
die zwischen den Städten strittigen Fragen, ein freundschaftliches Verhältnis schafft 
er - i m Gegensatz zu dem Vertrag Milets mi t Herakleia am Latmos ( X X X ) - je­
doch nicht. A n eine kollektive Verleihung des Bürgerrechts an den Vertragspartner 
kann bei dieser Sachlage gar nicht gedacht worden sein.80 

Gütern und Personen eines befreundeten Staates in dem Falle eine bevorzugte 
Aufnahme zu gewähren, daß dieser Staat i n einen Krieg verwickelt w i r d , birgt je­
doch auch schwerwiegende Risiken. Es ist offenkundig, daß diese Handlungsweise 
zumindest mittelbar eine Unterstützung einer der kriegführenden Parteien bedeutet 
und mi th in als aktives Eingreifen in den Krieg gewertet werden kann. Der aufneh­
mende Staat läuft darum Gefahr, von der anderen Partei als Feind betrachtet und 
als solcher behandelt, d. h . selbst mi t Krieg überzogen zu werden. 

Letzteres kann der aufnehmende Staat zu vermeiden suchen, indem er Pressionen 
des Gegners des befreundeten Staates nachgibt und das ihm überantwortete Gut 
ausliefert. Doch w i r d er hierdurch der befreundeten Gemeinde gegenüber mehr als 
nur wortbrüchig, denn er fügt ihr durch diese Entscheidung schweren Schaden zu. 
Nicht nur das: auch eine Auslieferung des ausgelagerten Gutes an den Gegner läuft 
auf eine Parteinahme in dem i m Gange befindlichen Kriege hinaus - i n diesem 
Falle zudem zum Nachteil eines befreundeten Staates. X V I und X V I I vermögen die­
ses Dilemma aufs eindringlichste zu Verdeutlichen. 

Erfolgt die Aufnahme von Personen und Sachen jedoch auf der Grundlage bin­
dender vertraglicher Regelungen, so läßt sich immerhin die rechtliche Lage ander-

Staatskunde I 294, und vor allem die eindringliche neue Untersuchung von PH. GAUTHIER, 
Symbola, Les étrangers et la justice dans les cites grecques, 1972, 107 ff., bes. 117 ff. Be­
sonders deutlich ist die allgemeingültige Definition, die Aristophanes von Byzanz frg. 38 
(NAUCK) gibt: μέτοικος δέ έστιν οπόταν τις από ξένης έλθών ένοική τή πόλει τέλος τελών 
εις άποτεταγμένας τινάς χρείας της πόλεως- εως μέν οΰν ποσών ήμερων παρεπίδημος 
καλείται και ατελής έστιν, εάν δέ ΰπερβη τον ώρισμένον χρόνον, μέτοικος ηδη γίνεται 
καί υποτελής (zitiert von GAUTHIER a. 0.117/8 mit Anm. 31). 

79 X X X I I unter der Voraussetzung, daß Inscr. Sardis 6 tatsächlich zu diesem Vertrags­
werk gehören sollte, s. o. S. • Anm. 55. 

80 Überraschend ist hingegen, daß dennoch immerhin Abgabenfreiheit für Auslagerung 
sowie dadurch bedingten Transit vorgesehen wird; vgl. hierzu den Kommentar A. REHMS, 
Delphinion S. 349: «freundschaftlichen Charakter zeigt eigentlich allein § 7 (XXVIII), der 
in n. 150 § 8 (XXX) seine genaue Parallele hat.» 
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weitig darstellen. Der aufnehmende Staat kann i n diesem Falle dem Gegner des 
befreundeten Staates gegenüber geltend machen, daß sein Vorgehen nicht als eine 
Parteinahme in der augenblicklichen Auseinandersetzung zu verstehen sei. Er kann 
nämlich darauf verweisen, daß er nur Verpflichtungen aus einem bereits seit länge­
rer Zeit bestehenden Vertrage nachkomme und daß der Abschluß dieses Vertrages 
in keinem Zusammenhang mi t der jetzigen politischen Lage gestanden habe. Der 
Tatbestand einer mittelbaren Unterstützung einer kriegführenden Partei ist durch 
diese formalrechtliche Argumentation allerdings nicht aus der Welt geschafft. Ob 
und inwieweit sie den Schutz gewährenden Staat vor Repressalien und Verstrickung 
in den Krieg zu bewahren vermag, w i r d daher stets von einer politisch-militärischen 
Entscheidung des eventuellen Gegners abhängig sein. 

Vor allen Dingen jedoch weisen sich die Verträge i n den meisten Fällen deutlich 
als Symmachien mi t der Verpflichtung zu gegenseitigem militärischen Beistand aus,81 

oder es w i r d auf ein bereits bestehendes Mili tärbündnis verwiesen.82 Dies heißt 
aber, daß sich die Partner beim Abschluß des Vertrages entschieden haben, das Los 
des befreundeten Staates i m Kriegsfalle zu teilen.83 I n diesem Rahmen gesehen er­
scheint die Aufnahme von Personen und Habe als ein A k t militärischen Beistands. 

4. 

"Ην δε τις χρήματα μεταβάληι φυγής ένεκεν, ατελή είναι ενα ένιαυτόν. 

Es ist allgemein bekannt, daß χρήματα außer <Geld> auch <bewegliche Habe> 
meinen kann, ja dann meinen muß, wenn von einer Besteuerung oder von einer 
Befreiung von auf χρήματα lastenden Abgaben die Rede ist.84 

81 Hermias und Erythrai (XXVI), Phoker und Boioter (XXVII), Milet und Herakleia 
(XXX). 

82 Hierapytna und Priansos (XXXI) Z. 9-10. - Aus den oben S. 152 genannten Grün­
den bildet wiederum der Vertrag zwischen Milet und Magnesia am Mäander (XXVIII 
und XXIX) in unserem Zusammenhang eine Ausnahme. Daß der Pakt zwischen Ephesos 
und Sardis (XXXII) keine regelrechte Symmachie mehr darstellt, wird auch nicht ver­
wundern. 

83 Vgl. auch die Bemerkung H . G. LOLLINGS, MDAI(A) 3, 1878, 27: «Dergleichen Ber­
gungsverträge . . . finden der Natur ihres Inhaltes nach nur unter Nachbarstaaten statt; 
den Feind, der das eine Land bedroht, muß zugleich auch das andere fürchten.» Als all­
gemeingültige Regel darf dies - so formuliert - freilich nicht gelten, denn auch der geg­
nerische Staat wird normalerweise ein Nachbarstaat sein, nicht irgendeine ferne Macht. 
Wenn also sehr wohl zuzugeben ist, daß Nachbarschaft Bergung erleichtern oder in den 
meisten Fällen überhaupt durchführbar machen wird, sind doch nicht geographische Ge­
gebenheiten für die Institution konstitutiv, sondern politische Konstellationen. 

84 Es möge genügen, hier auf die von CHR. HABICHT, Klio 52,1970,141 Anm. 1, ge­
sammelten thessalischen Beispiele von ασυλία und ασφάλεια . . . αύτοϊς και έκγόνοις καί 
χρήμασιν zu verweisen; die Verleihung der ατέλεια χρημάτων selbst findet sich allent-
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Ausgehend von der Verwendung von μεταβάλλειν zur Bezeichnung einer Zahlung 
i m Girowege85 hat F R . PREISIGKE, Girowesen i m griechischen Ägypten, 1910, 237 f. 
die allgemeine Feststellung getroffen: «Der Grundgedanke ist stets der, daß ein 
Gegenstand von einem Orte weggenommen w i r d , um ihn an einen anderen Or t 
zu verbringen», kurz, daß μεταβάλλειν in zahlreichen Fällen eine Sache <transpor-
tieren> bedeuten kann. 

Daß φυγή neben der technischen Bedeutung <Verbannung> auch an vielen Stellen 
einfach <Flucht vor dem Gegner i m Kriege> heißen kann, bedarf keines weiteren 
Nachweises. 

Diese Feststellung kann aber i n ihrer Allgemeinheit noch nicht genügen. Es muß 
vielmehr noch geprüft werden, ob sich φυγή oder φεύγειν und seine Komposita 
nicht doch in dem hier behandelten Zusammenhang nachweisen lassen. 

Lykurg (XIX) setzt die Handlungsweise des Leokrates und des Autolykos, das 
ύπεκτίΦεσθαι, mi t φυγή und φεύγειν gleich. Seiner politischen Zielsetzung in diesen 
Prozessen folgend meint er hiermit jedoch Desertion, allein diese demagogische 
Gleichsetzung ermöglicht überhaupt die Anklageerhebung auf Hochverrat. Immer­
hin, i n diesem Rahmen kann das anderweitig allgemein übliche und sogar staatlich 
geförderte ύπεκτίθεσθαι als φυγή bezeichnet werden.86 Ebenso sicher ist aber auch, 
daß i n einem Vertragstext diese pejorative Sinngebung für die Vokabel φυγή nicht 
gemeint sein kann. 

Somit stellt sich die Frage, ob die aufgezeigte Gleichsetzung nur i m lykurgischen 
Sinnzusammenhang möglich ist oder ob φυγή nicht auch in einem <wertfreien> Be­
richt verwendet werden kann. Hiermi t ist ein Bericht gemeint, dem es nur darum 
geht, die Tatsache einer <Flucht> zu schildern, die den Begleitumständen zufolge ein 
In-Sicherheit-Bringen von Personen und beweglicher Habe zum Ziele hatte - ohne 
jedoch gleichzeitig dieses Vorgehen moralisch zu bewerten oder gar zu verurteilen. 

Mithridates rekapituliert i n seiner zweiten Aufforderung an den Satrapen 
Leonippos, Chairemon von Nysa festzunehmen, daß dieser πρότερον μεν τους 
δι[αφυ]γόντας 'Ρωμαίων σύν τοις παισίν εις την ΤΌδ[ίων έξέ]θετο πόλιν ( X X I V ) . 
So selbstverständlich die gegen Chairemon gerichtete Tendenz dieses Schreibens 
vom Inhalt her auch sein mag - so kann doch nicht behauptet werden, daß sie 
sich in irgendeiner Weise auf die Formulierung der zitierten Feststellung auswirkte. 

halben in der griechischen Welt, vgl, allein die oben S. 151 Anm. 74 zitierten Beispiele aus 
Odessos. 

85 Vgl. oben S. 129. 
86 Auch für Lykurg ist die <Flucht> des Leokrates der Art ihrer Ausführung nach durch­

aus geregelten und sanktionierten Evakuationen vergleichbar. Was sie seiner Meinung 
nach von diesen unterscheidet, ist die zugrundeliegende Motivation. Dies wird deutlich, 
wenn er 68 mit großer Ausführlichkeit auf den (vorgeblichen?) Einwand der Verteidigung 
eingeht, die Tat des Leokrates könne nicht als Verrat bezeichnet und verfolgt werden, da 
ja die Vorfahren nicht anders gehandelt hätten, als sie vor dem Angriff des Xerxes nach 
Salamis übersetzten. 
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Noch mehr muß die gewünschte Neutralität der Berichterstattung für Arr ian 
gelten. Er bezeichnet die Evakuation der Plataier nach Athen als διαφεύγειν (Χ) . 

Für Fragen des Vokabulars können auch Nachrichten zum Vergleich heran­
gezogen werden, die über das Bemühen handeln, die Landbevölkerung einer Stadt 
und ihr Hab und Gut, besonders natürlich wiederum den Viehbestand, an be­
stimmten festen Plätzen auf dem eigenen Terr i tor ium vor den heranrückenden 
feindlichen Truppen in Sicherheit zu bringen.87 Besonders instruktiv ist i n dieser 
Beziehung der Bericht des Polybios über den Feldzug Philipps V . i n Elis während 
des Bundesgenossenkrieges i m Jahre 219/8. Vor seinem Angriff flüchtet sich die 
Landbevölkerung - wie es scheint, planmäßig - i n die umliegenden Dörfer und 
festen Plätze: δηουμένης δέ της χώρας πολύ μέν ήν το των άλισκομένων πλήθος, 
ετ ι δε πλέον το συμφεΰγον είς τάς παρακείμενος κώμας και τους έρυμνούς των 
τόπων.88 Die meisten Bewohner des flachen Landes haben sich in der Bergfeste 
Thalamai gesammelt. Als Philipp dies erfährt, beschließt er, den Platz einzuneh­
men.89 Gezwungen durch ihre kriegerische Unerfahrenheit ergeben sich die Ge­
flüchteten in Bälde,90 die Beute Philipps beläuft sich auf Unmengen an beweglicher 
Habe (αποσκευή), 5000 Gefangene und unzähliges Vieh (τετράπους λεία),91 die 
gleichen Dinge also, die auch vorzüglich i n Freundesland gerettet werden. Die 
Verteidiger von Thalamai aber sind stets οι συμπεφευγότες. 

Weder χρήματα μεταβάλλειν noch φυγής ένεκεν als nähere Bestimmung der 
äußeren Umstände waren bisher i n einem der Zeugnisse oder Verträge über die 
Bergung von Personen und Sachen ins befreundete Ausland belegt.92 Nach den 
obigen Darlegungen scheint es dennoch evident, daß ην δε τις χρήματα μεταβάληι 
φυγής ένεκεν ebendiesen Vorgang beschreiben w i l l . Die Klausel des Vertrages 
zwischen Skepsis und Parion, die einer Bestimmung über Mil i tärhi l fe folgt, mi t 
der Verleihung der Isopolitie aufs engste verknüpft ist93 und eine zeitliche Beschrän­
kung der Abgabenfreiheit für die genannten Güter vorsieht,94 erweist sich mi th in 

87 Vgl. auch oben S. 148 mit Anm. 69. 
88 Pol. 4,73,5, nach einer Digression über den Reichtum und die allgemeine politische 

Situation von Elis fast wörtlich wiederholt 4,75,1. 
89 Pol. 4,75,3: Άκούων δ' δ βασιλεύς το πλήθος των συμπεφευγότων είς τον προ-

ειρημένον τόπον κτλ. 
90 Pol. 4, 75, 5: καταπλαγέντων δέ των συμπεφευγότων την εφοδον ατε δη προς πάσαν 

πολεμικήν χρε'ιαν απείρως καΐ άπαρασκεΰως διακειμένων, δμα δέ και συνδεδραμηκότος 
δχλου συρφετώδους, ταχέως παρέδοσαν αυτούς. 

91 Pol. 4,75,7. 
92 Vgl. immerhin die Gleichsetzung von χρήματα und λεία im Bericht Xenophons über 

die versuchte Rettung des Viehbestandes der Kalchedonier vor den Athenern unter Alk i -
biades (XVI und dazu S. 152 f.). 

93 Siehe oben S. 130 mit Anm. 5. 
94 Im Gegensatz zu X X V I nimmt die gesetzte Frist hier nicht auf das Kriegsende Bezug, 

sondern ist absolut festgesetzt. Die vorgesehene Dauer von einem Jahr zeigt, daß eine 
Rückkehr nach dem Ende der Feldzugssaison als grundsätzlich möglich und zudem wün-
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als ein weiteres Beispiel einer vertraglichen Regelung der hier betrachteten Gattung 
und ist der obigen Sammlung hinzuzufügen. N r . X X X I I I ist demnach zu verstehen: 
«Wenn jemand bewegliche Habe, wei l er (vor feindlicher Invasion) flüchtet, auf 
das Staatsgebiet des Vertragspartners verbringt, so soll er ein Jahr lang frei von 
Abgaben sein.» 

sehenswert erachtet wurde. Da zwischen den beiden Städten Isopolitie gelten soll, soll 
anders als in X X V I durch die zeitliche Einschränkung nicht ein Unterlaufen der Metoiken-
pflichten ausgeschlossen werden. Die Verfügung wi l l verhindern, daß ein Bürger der Part­
nerstadt unter der Vorgabe einer Bergung die oben S. 130 Anm. 5 wiedergegebene Bestim­
mung umgehen kann, derzufolge nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten Aufenthalt 
eine automatische steuerliche Gleichstellung mit den Bürgern eintritt. Diese Lasten, die der 
potentielle Bürger gleich dem Bürger vollen Rechtes zu tragen hat, zu erlassen, sind die 
vertragschließenden Parteien nur in eng begrenzten Ausnahmefällen bereit. 


